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Der Hl. Stuhl

44 
Botschaft von Papst Franziskus zum 59. Weltgebetstag  

für die geistlichen Berufungen am 8. Mai 2022

Dazu berufen, die Menschheitsfamilie aufzubauen

Liebe Brüder und Schwestern! 
Während in dieser unserer Zeit immer noch die frostigen Winde des Krie-
ges und der Unterdrückung wehen und wir oft Zeugen der Polarisierung 
sind, haben wir als Kirche einen synodalen Prozess eingeleitet: Wir spü-
ren die Dringlichkeit, gemeinsam voranzuschreiten und die Dimensionen 
des Zuhörens, der Teilhabe und des Austauschs zu pflegen. Gemeinsam mit 
allen Männern und Frauen guten Willens wollen wir dazu beitragen, die 
Menschheitsfamilie aufzubauen, ihre Wunden zu heilen und sie in eine 
bessere Zukunft zu führen. Unter diesem Blickwinkel möchte ich anlässlich 
des 59. Weltgebetstags für geistliche Berufungen mit euch über die weite 
Bedeutung von „Berufung“ im Kontext einer synodalen Kirche nachden-
ken, die Gott und der Welt zuhört. 

Alle sind berufen, Hauptakteure der Mission zu sein 
Die Synodalität, das gemeinsame Voranschreiten, ist eine grundsätzliche 
Berufung für die Kirche, und nur in diesem Horizont ist es möglich, die 
verschiedenen Berufungen, Charismen und Dienste zu entdecken und zur 
Geltung kommen zu lassen. Gleichzeitig wissen wir, dass die Kirche exis-
tiert, um zu evangelisieren, aus sich herauszugehen und den Samen des 
Evangeliums in die Geschichte auszusäen. Eine solche Mission ist gerade 
dann möglich, wenn sie alle pastoralen Bereiche synergetisch miteinander 
verbindet, und wenn sie schon zuvor alle Jünger des Herrn miteinbezieht. 
Tatsächlich ist „kraft der empfangenen Taufe (...) jedes Mitglied des Gottes-

volkes ein missionarischer Jünger geworden (vgl. Mt 28,19). Jeder Getaufte 
ist, unabhängig von seiner Funktion in der Kirche und dem Bildungsniveau 
seines Glaubens, aktiver Träger der Evangelisierung“ (Apostolisches Schrei-
ben Evangelii gaudium, 120). Wir müssen uns vor der Gesinnung hüten, 
Priester und Laien voneinander zu trennen und erstere als Hauptakteure 
und letztere als Ausführende zu betrachten. Die christliche Mission ist als 
das eine Volk Gottes, als Laien und Hirten gemeinsam, zu erfüllen. Die gan-
ze Kirche ist eine evangelisierende Gemeinschaft. 

Berufen, füreinander und für die Schöpfung Sorge zu tragen 
Das Wort „Berufung” ist nicht in einem einschränkenden Sinn zu verste-
hen, der sie nur auf diejenigen bezieht, die dem Herrn auf dem Weg einer 
besonderen Weihe nachfolgen. Wir alle sind dazu berufen, an der Sendung 
Christi teilzuhaben, die zerstreute Menschheit wieder zu vereinen und sie 
mit Gott zu versöhnen. Ganz allgemein erhält jeder Mensch, noch bevor 
er eine Begegnung mit Christus erlebt und den christlichen Glauben an-
nimmt, durch das Geschenk des Lebens eine grundlegende Berufung: Jeder 
von uns ist ein von Gott gewolltes und geliebtes Geschöpf, für das er einen 
einzigartigen und besonderen Gedanken hatte, und wir sind dazu berufen, 
diesen göttlichen Funken, der im Herzen eines jeden Mannes und einer je-
den Frau wohnt, im Laufe unseres Lebens zu entfalten und zum Wachstum 
einer von Liebe und gegenseitiger Annahme beseelten Menschheit beizu-
tragen. Wir sind berufen, uns gegenseitig zu behüten, Bande der Eintracht 
und des Miteinanders zu knüpfen und die Wunden der Schöpfung zu hei-
len, damit ihre Schönheit nicht zerstört wird: kurz gesagt, eine einzige Fa-
milie zu werden in dem wunderbaren gemeinsamen Haus der Schöpfung, 
in der harmonischen Vielfalt ihrer Elemente. In diesem weiten Sinne haben 
nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Völker, Gemeinschaften und Grup-
pen verschiedener Art eine „Berufung“. 

Berufen, Gottes Blick anzunehmen 
Innerhalb dieser großen gemeinsamen Berufung fügt sich der speziellere 
Ruf ein, den Gott an uns richtet, indem er unsere Existenz mit seiner Liebe 
erreicht und sie auf ihr letztes Ziel ausrichtet, auf eine Fülle, die selbst über 
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die Schwelle des Todes hinausreicht. So wollte Gott auf unser Leben blicken 
und so blickt er auch heute noch darauf. 
Michelangelo Buonarroti werden diese Worte zugeschrieben: „Jeder Stein-
block birgt eine Statue in seinem Inneren, und es ist die Aufgabe des Bild-
hauers, sie zu entdecken.“ Wenn dies der Blick des Künstlers sein kann, 
blickt Gott umso mehr in dieser Weise auf uns: In dem Mädchen aus Naza-
ret sah er die Mutter Gottes; in dem Fischer Simon, dem Sohn des Jona, sah 
er Petrus, den Felsen, auf den er seine Kirche bauen wollte; in dem Zöllner 
Levi sah er den Apostel und Evangelisten Matthäus; in Saulus, dem uner-
bittlichen Christenverfolger, sah er Paulus, den Apostel der Heiden. Sein lie-
bevoller Blick erreicht uns immer, berührt uns, befreit uns und verwandelt 
uns, macht uns zu neuen Menschen. 
Dies ist die Dynamik jeder Berufung: Der Blick Gottes erreicht uns und be-
ruft uns. Berufung ist ebenso wie die Heiligkeit keine außergewöhnliche 
Erfahrung, die nur wenigen vorbehalten  ist. So wie es die „Heiligkeit von 
nebenan“ gibt (vgl. Apostolisches Schreiben Gaudete et exsultate, 6–9), so 
gilt auch die Berufung allen, denn Gott blickt auf jeden und ruft jeden. 
Ein fernöstliches Sprichwort besagt: „Ein weiser Mann schaut auf das Ei 
und sieht den Adler; er schaut auf den Samen und erkennt darin einen 
großen Baum; er schaut auf einen Sünder und vermag einen Heiligen zu 
erahnen.“ So schaut Gott auf uns: Er erblickt in jedem von uns Potenziale, 
die uns selbst manchmal unbekannt sind, und er wirkt im Laufe unseres Le-
bens unentwegt dahingehend, dass wir sie in den Dienst des Gemeinwohls 
stellen können. 
So entsteht die Berufung dank der Kunst des göttlichen Bildhauers, der uns 
mit seinen „Händen“ aus uns selbst herausgehen lässt, damit das Meister-
werk, zu dem wir berufen sind, in uns zum Vorschein kommt. Vor allem 
das Wort Gottes, das uns von der Egozentrik befreit, ist in der Lage, uns zu 
läutern, zu erleuchten und neu zu schaffen. Hören wir also auf das Wort, 
das uns für die Berufung, die Gott uns anvertraut, offen macht! Und lernen 
wir auch, unseren Brüdern und Schwestern im Glauben zuzuhören, denn 
hinter ihren Ratschlägen und ihrem Beispiel kann sich die Initiative Gottes 
verbergen, die uns immer neue Wege zeigt, die wir beschreiten können. 

Berufen, auf den Blick Gottes zu antworten 
Der liebevolle und schöpferische Blick Gottes hat uns in Jesus auf ganz ein-
zigartige Weise erreicht. Über den reichen Jüngling merkt der Evangelist 
Markus an: „Jesus sah ihn an und liebte ihn“ (vgl. 10,21). Dieser von Liebe er-
füllte Blick Jesu ruht auf jedem Einzelnen von uns. Brüder und Schwestern, 
lassen wir uns von diesem Blick berühren und lassen wir uns von ihm über 
uns hinaustragen! Und lasst uns auch lernen, gegenseitig aufeinander zu 
schauen, damit die Menschen, mit denen wir zusammenleben und denen 
wir begegnen – wer auch immer sie sein mögen – sich angenommen füh-
len und entdecken, dass es jemanden gibt, der sie mit Liebe ansieht und sie 
einlädt, ihr volles Potenzial zu entfalten. 
Unser Leben verändert sich, sobald wir diesen Blick annehmen. Alles wird 
zu einem Dialog der Berufung, zwischen uns und dem Herrn, aber auch 
zwischen uns und den anderen. Ein Dialog, der, wenn er in der Tiefe gelebt 
wird, uns immer mehr zu dem werden lässt, was wir sind: in der Berufung 
zum Weihepriestertum, um Werkzeuge der Gnade und der Barmherzigkeit 
Christi zu sein; in der Berufung zum gottgeweihten Leben, um Lobpreis 
Gottes und Prophetie einer neuen Menschheit zu sein; in der Berufung zur 
Ehe, um gegenseitige Gabe zu sein und Leben zu schenken und zu erzie-
hen; allgemein in jeder Berufung und in jedem Dienst in der Kirche, der uns 
dazu ruft, die anderen und die Welt mit den Augen Gottes zu sehen, dem 
Guten zu dienen und die Liebe in Taten und Worten zu verbreiten. 
An dieser Stelle möchte ich die Erfahrung von Dr. José Gregorio Hernández 
Cisneros erwähnen. Während er als Arzt in Caracas in Venezuela arbeitete, 
wurde er Franziskaner-Terziar. Später dachte er daran, Mönch und Priester 
zu werden, aber seine Gesundheit erlaubte es ihm nicht. Er erkannte dann, 
dass seine Berufung der Arztberuf war, in dem er sich vor allem  für die 
Armen ganz aufzehrte. Er widmete sich also vorbehaltlos den an der Spani-
schen Grippe Erkrankten, die zu dieser Zeit die Welt epidemisch erfasste. Er 
wurde von einem Auto überfahren und starb, als er eine Apotheke verließ, 
in der er Medikamente für eine ältere Patientin besorgt hatte. Als vorbildli-
cher Zeuge dafür, was es bedeutet, den Ruf des Herrn anzunehmen und ihn 
ganz zu erfüllen, wurde er vor einem Jahr seliggesprochen. 
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Zusammengerufen zum Aufbau einer geschwisterlichen Welt 
Als Christen sind wir nicht nur berufen, also persönlich durch eine Beru-
fung angesprochen, sondern wir sind auch zusammen-gerufen. Wir sind 
wie die Steinchen eines Mosaiks, die schon als Einzelne schön sind, aber 
nur zusammen ein Bild ergeben. Wir leuchten, jeder und jede von uns, wie 
ein Stern im Herzen Gottes und am Firmament des Universums, aber wir 
sind aufgerufen, ausgehend von unserem Lebensumfeld Sternbilder zu for-
men, die dem Weg der Menschheit Orientierung und Erhellung schenken. 
Das ist das Geheimnis der Kirche: Im Zusammenleben der Unterschiede ist 
sie Zeichen und Werkzeug für das, wozu die ganze Menschheit berufen ist. 
Deshalb muss die Kirche immer synodaler werden: fähig, vereint in der Har-
monie der Vielfalt voranzuschreiten, in der alle ihren Beitrag leisten und 
sich aktiv beteiligen können. 
Wenn wir von „Berufung“ sprechen, geht es demnach nicht nur darum, diese 
oder jene Lebensform zu wählen, seine Existenz einem bestimmten Dienst zu 
widmen oder der Faszination des Charismas einer Ordensfamilie, einer Be-
wegung oder einer kirchlichen Gemeinschaft zu folgen; es geht darum, den 
Traum Gottes zu verwirklichen, den großen Plan der Geschwisterlichkeit, den 
Jesus im Herzen trug, als er zum Vater betete: „Alle sollen eins sein“ (Joh 17,21). 
Jede Berufung in der Kirche und im weiteren Sinne auch in der Gesellschaft 
trägt zu einem gemeinsamen Ziel bei: unter den Männern und Frauen jene 
Harmonie der unterschiedlichen Gaben zum Klingen zu bringen, die nur der 
Heilige Geist bewirken kann. Priester, gottgeweihte Männer und Frauen und 
gläubige Laien, lasst uns miteinander gehen und zusammenarbeiten, um zu 
bezeugen, dass eine große, in Liebe geeinte Menschheitsfamilie keine Utopie 
ist, sondern das Projekt, für das Gott uns geschaffen hat. 
Beten wir, Brüder und Schwestern, dass das Volk Gottes inmitten der dramati-
schen Ereignisse der Geschichte mehr und mehr auf diesen Ruf antwortet. Fle-
hen wir um das Licht des Heiligen Geistes, damit jeder und jede Einzelne von 
uns seinen Platz finde und sein Bestes in diesen großen Plan einbringen kann! 

Rom, St. Johannes im Lateran, 8. Mai 2022, 

FRANZISKUS

45 
Botschaft von Papst Franziskus zum 2. Welttag  

der Großeltern und Senioren

„Sie tragen Frucht noch im Alter“ (Psalm 92,15)

Meine Lieben! 

Der Vers aus Psalm 92 „Sie tragen Frucht noch im Alter“ (V. 15) ist eine gute 
Nachricht, ein wahres „Evangelium“, das wir der Welt anlässlich des zwei-
ten Welttages der Großeltern und Senioren verkünden können. Es steht dem 
entgegen, was die Welt über dieses Lebensalter denkt, und auch gegen die 
resignierte Haltung mancher älteren Menschen, die mit wenig Hoffnung 
weiterleben und sich nichts mehr von der Zukunft erwarten. 
Viele Menschen haben Angst vor dem Alter. Sie betrachten es als eine Art 
Krankheit, mit der man besser jeden Kontakt vermeidet: Alte Menschen ge-
hen uns nichts an – so denken sie – und es ist angemessen, dass sie so weit 
weg wie möglich leben, vielleicht gemeinsam in Strukturen, die sich um 
sie kümmern und uns davor bewahren, ihre Lasten tragen zu müssen. Das 
ist die „Wegwerfkultur“: jene Mentalität, die das Gefühl gibt, anders als die 
Schwächsten zu sein und nicht von ihrer Zerbrechlichkeit betroffen, und 
die uns erlaubt, an getrennte Pfade zwischen„uns“ und „ihnen“ zu denken. 
Aber in Wirklichkeit ist ein langes Leben – wie die Heilige Schrift lehrt – 
ein Segen, und die Alten sind keine Ausgestoßenen, von denen man sich 
distanzieren muss, sondern lebendige Zeichen von Gottes Wohlwollen, das 
Leben in Fülle schenkt. Gesegnet ist das Haus, das sich um einen alten Men-
schen kümmert! Gesegnet ist die Familie, die ihre Großeltern ehrt! 
Das Alter ist in der Tat eine Lebensphase, die nicht leicht zu verstehen ist, 
selbst für uns, die wir sie bereits erleben. Obwohl es nach einem langen 
Weg kommt, hat uns niemand darauf vorbereitet, es scheint uns fast zu 
überraschen. Die am weitesten entwickelten Gesellschaften geben viel 
Geld für dieses Lebensalter aus, aber sie helfen uns nicht, es zu deuten: Sie 
bieten Pflegepläne, aber keine Lebensprojekte.1 Das macht es schwierig, in 
die Zukunft zu blicken und einen Horizont auszumachen, auf den man hin-
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leben kann. Einerseits sind wir versucht, das Alter zu verbannen, indem wir 
unsere Falten verstecken und so tun, als wären wir noch jung; andererseits 
scheint es, als hätten wir keine andere Wahl, als desillusioniert zu leben 
und uns damit abzufinden, dass wir keine „Früchte mehr zu tragen“ haben. 
Mit dem Ende des Arbeitslebens und der Eigenständigkeit der Kinder, die 
jetzt unabhängig sind, verschwinden die Gründe, für die wir viel Energie 
aufgewendet haben. Die Erkenntnis, dass unsere Kräfte nachlassen, oder 
der Ausbruch einer Krankheit können unsere Gewissheiten erschüttern. 
Die Welt mit ihrer Schnelllebigkeit, mit der wir nur schwer Schritt halten 
können, scheint uns keine Alternative zu lassen und führt dazu, dass wir 
den Gedanken von unserer Nutzlosigkeit verinnerlichen. So erhebt sich das 
Gebet des Psalms zum Himmel: „Verwirf mich nicht, wenn ich alt bin, ver-
lass mich nicht, wenn meine Kräfte schwinden!“ (71,9). 
Aber derselbe Psalm, der die Gegenwart des Herrn in den verschiedenen 
Jahreszeiten des Lebens nachzeichnet, lädt uns ein, weiterhin zu hoffen: 
Wenn Alter und graue Haare kommen, wird er uns immer noch Leben 
schenken und uns nicht vom Bösen überwältigen lassen. Im Vertrauen auf 
ihn werden wir die Kraft finden, unseren Lobpreis noch zu mehren (vgl. 
VV. 14–20), und wir werden entdecken, dass das Älterwerden nicht nur der 
natürliche Verfall des Körpers oder das unausweichliche Vergehen der Zeit 
ist, sondern das Geschenk eines langen Lebens. Altwerden ist keine Strafe, 
sondern ein Segen! 
Wir müssen also auf uns aufpassen und lernen, auch in geistlicher Hinsicht 
ein aktives Alter zu leben, indem wir unser inneres Leben durch eifriges 
Lesen des Wortes Gottes, tägliches Gebet, Vertrautheit mit den Sakramen-
ten und Teilnahme an der Liturgie pflegen. Und, zusammen mit unserer 
Beziehung zu Gott, unsere Beziehungen zu anderen pflegen: vor allem in 
der Familie, mit den Kindern, den Enkelkindern, denen wir unsere Zunei-
gung und Fürsorge schenken, sowie mit armen und leidenden Menschen, 
denen wir durch konkrete Hilfe und Gebet nahe sein müssen. All dies wird 
uns helfen, uns nicht als bloße Zuschauer im Welttheater zu fühlen, uns 
nicht auf das „Zuschauen vom Balkon aus“ zu beschränken, am Fenster zu 
stehen. Wenn wir stattdessen unsere Sinne schärfen, um die Gegenwart des 
Herrn zu erkennen2, werden wir wie „ein grünender Ölbaum im Haus Got-

tes“ (vgl. Ps 52,10) und können ein Segen für diejenigen sein, die an unserer 
Seite leben. 
Das Alter ist keine sinnlose Zeit, in der man das Handtuch wirft und sich 
zurückzieht, sondern eine Zeit, in der wir noch Früchte tragen können: Eine 
neue Aufgabe wartet auf uns, und sie lädt uns ein, in die Zukunft zu schau-
en. „Die besondere Sensibilität, die wir alten Menschen – das Alter – für die 
Aufmerksamkeiten, die Gedanken und die Liebe haben, die uns menschlich 
machen, sollte wieder zur Berufung für viele werden. Und es wird eine Ent-
scheidung der alten Menschen für die Liebe gegenüber den neuen Genera-
tionen sein.“3 Dies ist unser Beitrag zur Revolution der Zärtlichkeit4, einer 
geistlichen und unbewaffneten Revolution, zu der ich euch, liebe Großel-
tern und ältere Menschen, einlade, um dessen Protagonisten zu werden. 
Die Welt erlebt eine Zeit großer Prüfungen, zunächst durch den unerwar-
teten, heftigen Sturm der Pandemie und dann durch einen Krieg, der den 
Frieden und die Entwicklung auf globaler Ebene beschneidet. Es ist kein 
Zufall, dass der Krieg zu der Zeit nach Europa zurückgekehrt ist, in der die 
Generation, die ihn im letzten Jahrhundert erlebt hat, ausstirbt. Diese gro-
ßen Krisen bergen die Gefahr, dass wir vergessen, dass es noch andere „Epi-
demien“ und weitverbreitete Formen von Gewalt gibt, die die Menschheits-
familie und unser gemeinsames Haus bedrohen. 
Angesichts all dessen brauchen wir eine tiefgreifende Veränderung, eine 
Umkehr, die die Herzen entmilitarisiert und bewirkt, dass wir im Nächsten 
einen Bruder erkennen. Wir Großeltern und Senioren haben da eine große 
Verantwortung: Wir müssen den Frauen und Männern unserer Zeit lehren, 
den Nächsten mit demselben Verständnis und zärtlichen Blick anzuschau-
en wie unsere Enkelkinder. Wir sind durch die Fürsorge für andere in un-
serer Menschlichkeit gewachsen und können heute Lehrer für eine friedli-
che Lebensweise sein, die achtsam gegenüber den Schwächsten ist. Unsere 
Haltung kann vielleicht als Schwäche oder Nachgiebigkeit missverstanden 
werden, doch es sind die Sanftmütigen, nicht die Aggressiven 
und Ausbeuter, die das Land erben werden (vgl. Mt 5,5). 
Eine der Früchte, die wir zu tragen berufen sind, ist die Bewahrung der 
Welt. „Wir sind alle auf den Knien unserer Großeltern gesessen, die uns in 
ihren Armen hielten“5; aber heute ist es an der Zeit, auf unseren Knien – mit 
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konkreter Hilfe oder auch nur mit Gebet – zusammen mit unseren eigenen 
die vielen verängstigten Enkelkinder sitzen zu lassen, die wir noch nicht 
kennen und die vielleicht vor dem Krieg fliehen oder unter ihm leiden. 
Lasst uns die Kleinen in der Ukraine, in Afghanistan, im Südsudan ... in 
unser Herz schließen, so wie es der heilige Josef als ein zärtlicher und für-
sorglicher Vater tat. 
Viele von uns haben eine weise, schlichte Erkenntnis gewonnen, die die 
Welt bitter nötig hat: nämlich, dass wir uns nicht alleine retten, dass das 
Glück wie ein Brot ist, das wir zusammen essen. Geben wir davon denen 
ein Zeugnis, die meinen, persönliche Erfüllung und Erfolg in der Konfron-
tation zu finden. Das kann auch der Schwächste leben: selbst, dass wir uns 
betreuen lassen – oft von Menschen aus anderen Ländern –, ist ein Zeichen 
dafür, dass das Zusammenleben nicht nur möglich, sondern notwendig ist. 
Liebe Großmütter und Großväter, liebe ältere Frauen und Männer, in dieser 
unserer Welt sind wir aufgerufen, die Revolution der Zärtlichkeit zu ge-
stalten! Tun wir dies durch den häufigeren und besseren Einsatz des wert-
vollsten Hilfsmittels, das wir haben und das unserem Alter am angemes-
sensten ist: das Gebet. „Werden auch wir ein wenig zu Poeten des Gebets: 
Finden wir Geschmack daran, nach eigenen Worten zu suchen, machen 
wir uns jene zu eigen, die das Wort Gottes uns lehrt.“6 Unsere vertrauens-
vollen Bittgebete können viel bewirken: Sie können den Schmerzensschrei 
der Leidenden begleiten und dazu beitragen, die Herzen zu verändern. Wir 
können der „ständige[ ] „Chor“ eines großen geistlichen Heiligtums [sein], 
wo die Fürbitte und der Lobpreis die Gemeinschaft stutzt, die auf dem Feld 
des Lebens arbeitet und kämpft“7. 
Deshalb ist der Welttag der Großeltern und älteren Menschen eine Gele-
genheit, noch einmal mit Freude zu sagen, dass die Kirche gemeinsam mit 
denen feiern will, die der Herr – wie die Bibel sagt – „lebenssatt“ gemacht 
hat. Feiern wir gemeinsam! Ich lade euch ein, diesen Tag in euren Pfar-
reien und Gemeinden bekannt zu machen und die älteren Menschen, die 
am einsamsten sind, zu Hause oder in den Heimen, in denen sie leben, zu 
besuchen. Niemand soll diesen Tag in Einsamkeit verbringen. Jemanden zu 
haben, auf den man warten kann, kann die Blickrichtung der Tage derjeni-
gen ändern, die sich nichts Gutes mehr von der Zukunft erwarten; und aus 

einem ersten Treffen kann eine neue Freundschaft entstehen. Der Besuch 
bei einsamen alten Menschen ist ein Werk der Barmherzigkeit unserer Zeit! 
Bitten wir die Madonna, die Mutter der Zärtlichkeit, dass sie uns alle zu 
Mitarbeitern an der Revolution der Zärtlichkeit macht, damit wir gemein-
sam die Welt von der Trübnis der Einsamkeit und vom Dämon des Krieges 
befreien können.
Mögen mein Segen und die Gewissheit meiner liebevollen Nähe euch alle 
und eure Lieben erreichen. Bitte vergesst nicht, für mich zu beten! 

Rom, St. Johannes im Lateran, 3. Mai 2022, 
Fest der Heiligen Apostel Philippus und Jakobus

FRANZISKUS

1 Katechese über das Alter – 1. Die Gnade der Zeit und das Bündnis der Lebensalter (23. Februar 2022).
2 Katechese über das Alter – 5. Die Treue zur Gegenwart Gottes für die kommende Generation (30. März 2022). 
3 Katechese über das Alter – 3. Das Alter, eine Ressource für die unbeschwerte Jugend (16. März 2022). 
4 Katechese über den heiligen Josef – 8. Der heilige Josef, Vater in Zärtlichkeit (19. Januar 2022). 
5 Predigt bei der Messe zum 1. Welttag der Großeltern und älteren Menschen (25. Juli 2021). 
6 Katechese über die Familie – 7. Großeltern (11. März 2015).
7 lvi.
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Der Bischof von Passau

46 
Neufassung der Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch 

Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener  
durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst  

(Interventionsordnung)

Diese Ordnung wurde vom Ständigen Rat der Deutschen Bischofskonferenz 
am 18. November 2019 in Würzburg beschlossen und vom Ständigen Rat 
der Deutschen Bischofskonferenz am 24. Januar 2022 an kirchenrechtliche 
Neuregelungen angepasst. Für die Diözese Passau setze ich diese Ordnung 
hiermit mit dem nun geltenden nachfolgenden Wortlaut in Kraft:

Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger  
und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker

und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst
(Interventionsordnung)

A. Einführung

Präambel
In ihrer Verantwortung für den Schutz der Würde und Integrität Minder-
jähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener haben sich die 
deutschen Bischöfe auf die folgende Ordnung verständigt. Sie entwickeln 
damit die Leitlinien von 2002, 2010 und 2013 fort und berücksichtigen die 
Vorgaben, die die Kongregation für die Glaubenslehre in ihrem Rundschrei-

ben an die Bischofskonferenzen vom 3. Mai 2011 gemacht hat. 1

Diese Ordnung gewährleistet ein einheitliches und rechtssicheres Vorge-
hen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz.
Das Leid der von sexuellem Missbrauch Betroffenen wird anerkannt. Betrof-
fene haben Anspruch auf besondere Aufmerksamkeit und Hilfe.
Sie müssen vor weiterer sexueller Gewalt geschützt werden. Betroffene und 
ihre Angehörigen sowie Nahestehende und Hinterbliebene sind bei der 
Aufarbeitung von Missbrauchserfahrungen zu unterstützen und zu beglei-
ten. Sexueller Missbrauch, vor allem an Minderjährigen sowie an schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen, ist ein Verbrechen.2 
Gerade wenn Beschäftigte im kirchlichen Dienst solche Taten begehen3, er-
schüttert dies nicht selten bei den Betroffenen und ihren Angehörigen so-
wie Nahestehenden und Hinterbliebenen das Grundvertrauen in die Men-
schen und in Gott. Darüber hinaus besteht die Gefahr schwerer psychischer 
Schädigungen. Es ist die Pflicht der Täter4, sich ihrer Verantwortung und 
den Konsequenzen ihrer Tat zu stellen.5

1 Die Kongregation für die Glaubenslehre hat am 5. April 2013 mitgeteilt, dass Papst Franziskus der Kongregation 
aufgetragen hat, den von Benedikt XVI. eingeschlagenen Kurs weiterzuverfolgen und im Hinblick auf die Fälle von 
sexuellem Missbrauch entschlossen vorzugehen; das heißt, vor allem die Maßnahmen zum Schutz der Minder-
jährigen, die Hilfe für die, die in der Vergangenheit Opfer derartiger Übergriffe geworden sind, das angemessene 
Vorgehen gegen die Schuldigen und den Beitrag der Bischofskonferenzen hinsichtlich der Formulierung und Um-
setzung der nötigen Weisungen in diesem für das Zeugnis und die Glaubwürdigkeit der Kirche so wichtigen Bereich 
voranzubringen. 

2 „Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen“, Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, 
Statement zur Vorstellung der Studie „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone 
und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ am 25. September 2018 in Fulda.

3 Vgl. Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz bei ihrer Frühjahrs-Vollversammlung in Freiburg vom 22. bis 25. 
Februar 2010 anlässlich der Aufdeckung von Fällen sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen im kirchlichen Bereich.

4 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen 
differenziert. Die gewählte Form schließt alle Geschlechter ein.

5 Vgl. Papst Benedikt XVI., Hirtenbrief des Heiligen Vaters an die Katholiken in Irland vom 19. März 2010, n. 7: „Ihr 
(die Ihr Kinder missbraucht habt) habt das Vertrauen, das von unschuldigen jungen Menschen und ihren Familien 
in Euch gesetzt wurde, verraten und Ihr müsst Euch vor dem allmächtigen Gott und vor den zuständigen Gerichten 
dafür verantworten. … Ich mahne Euch, Euer Gewissen zu erforschen, Verantwortung für die begangenen Sünden 
zu übernehmen und demütig Euer Bedauern auszudrücken. … Gottes Gerechtigkeit ruft uns dazu auf, Rechenschaft 
über unsere Taten abzulegen und nichts zu verheimlichen. Erkennt Eure Schuld öffentlich an, unterwerft Euch der 
Rechtsprechung, aber verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Gottes.“
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Grundsätzliches
1. Beschäftigte im kirchlichen Dienst im Sinne dieser Ordnung sind insbe-

sondere
• Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt,
• Ordensangehörige,
• Kirchenbeamte,
• Arbeitnehmer,
• zu ihrer Berufsausbildung tätige Personen,
• nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder dem Jugendfreiwil-

ligendienstgesetz oder in vergleichbaren Diensten tätige Personen 
sowie Praktikanten, 

• Leiharbeitnehmer und sonstige bei Drittunternehmen angestellte 
Arbeitnehmer.

Für Bischöfe und Kardinäle sowie für andere Kleriker, die vorüberge-
hend eine Diözese leiten oder geleitet haben, gelten für während der 
Amtszeit begangene Taten besondere Bestimmungen sowohl hinsicht-
lich des Umgangs mit Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch als auch 
hinsichtlich Handlungen und Unterlassungen, die darauf gerichtet sind, 
die staatlichen oder kirchenrechtlichen Untersuchungen verwaltungs-
mäßiger oder strafrechtlicher Natur gegenüber einem Kleriker oder 
einer Ordensperson bezüglich Vergehen des sexuellen Missbrauchs zu 
beeinflussen oder zu umgehen6. 
Für Arbeitnehmer im kirchlichen Dienst entfaltet diese Ordnung, soweit 
sie das Arbeitsverhältnis berührt, nur dann rechtliche Wirkung, wenn 
sie von den zuständigen arbeitsrechtlichen Kommissionen im Sinne des 
Artikel 7 Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher 
Arbeitsverhältnisse beschlossen worden ist.
Kirchliche Rechtsträger, die nicht der bischöflichen Gesetzgebungsge-
walt unterliegen, sollen von der (Erz-)Diözese und vom Verband der Diö-
zesen Deutschlands nur dann als förderungswürdig anerkannt werden, 
wenn sie entweder diese Ordnung verbindlich in ihr Statut übernom-
men haben oder wenn sie gleichwertige eigene Regelungen für den 
Umgang mit sexuellem Missbrauch erlassen haben. Die Änderung des 

Statuts bzw. die Vorlage von gleichwertigen eigenen Regelungen hat 
bis spätestens zum 30. Juni 2023 zu erfolgen. Die Gleichwertigkeit wird 
durch die Deutsche Bischofskonferenz festgestellt. 

2. Diese Ordnung berücksichtigt die Bestimmungen sowohl des kirchli-
chen wie auch des staatlichen Rechts. Der Begriff sexueller Missbrauch 
im Sinne dieser Ordnung umfasst sowohl strafbare als auch nicht straf-
bare sexualbezogene Handlungen und Grenzverletzungen.

Die Ordnung bezieht sich somit
a) auf Handlungen nach dem 13. Abschnitt des Besonderen Teils des 

Strafgesetzbuches (StGB) sowie weitere sexualbezogene Straftaten,
b) auf Handlungen nach can. 1398 § 1 CIC/2021 in Verbindung mit  

Art. 6 SST , nach can. 1398 § 2 CIC/2021, nach can. 1385 CIC/2021 in 
Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 4 SST wie auch nach Art. 4 § 1 n. 1 SST7 
in Verbindung mit can. 1384 CIC/2021, soweit sie an Minderjährigen 
oder an Personen, deren Vernunftgebrauch habituell eingeschränkt 
ist, begangen werden,

c) auf Handlungen nach Art. 1 § 1a) VELM, 
d) unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls auf 

Handlungen unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit, die im pasto-
ralen oder erzieherischen sowie im betreuenden, beratenden oder 
pflegenden Umgang mit Minderjährigen und schutz- oder hilfebe-
dürftigen Erwachsenen eine sexualbezogene Grenzverletzung oder 
einen sonstigen sexuellen Übergriff darstellen.

6 Vgl. hierzu Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben motu proprio datae Vos estis lux mundi (VELM) vom 7. Mai 
2019, Art. 1 § 1b) und Art. 6 sowie Papst Franziskus,  Apostolisches Schreiben motu proprio datae Come una madre 
amorevole vom 4. Juni 2016.
7 Papst Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben motu proprio datae Sacramentorum sanctitatis tutela (SST) 
vom 30. April 2001. Der in diesem Schreiben angekündigte normative Teil liegt in seiner geltenden Form als Normae 
de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis vom 11. Oktober 2021 vor. (Diese Normen werden zitiert unter 
Nennung des entsprechenden Artikels und unter Zufügung des Kürzels für das Bezugsdokument: SST).
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Sie betrifft alle Verhaltens- und Umgangsweisen (innerhalb oder au-
ßerhalbdes kirchlichen Dienstes) mit sexuellem Bezug gegenüber Min-
derjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen, die mit 
vermeintlicher Einwilligung, ohne Einwilligung oder gegen deren aus-
drücklichen Willen erfolgen. 
Dies umfasst auch alle Handlungen zur Vorbereitung, Durchführung 
und Geheimhaltung sexualisierter Gewalt.
Alle Verantwortlichen haben beim Umgang mit Fällen sexuellen Miss-
brauchs im Sinne dieser Ordnung sowohl die kirchlichen als auch die 
staatlichen Rechtsvorschriften zu beachten. Dabei können sich unter-
schiedliche Betrachtungsweisen und Bewertungen ergeben (zum Bei-
spiel bzgl. des Kreises der betroffenen Personen, des Alters des Betroffe-
nen, der Verjährungsfrist).
Maßgeblich für das kirchliche Vorgehen sind die zum Zeitpunkt des Un-
tersuchungsbeginns geltenden Verfahrensregeln, unabhängig davon, 
wie lange der sexuelle Missbrauch zurückliegt.

3. Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene im Sinne dieser Ordnung sind 
Schutzbefohlene im Sinne des § 225 Abs. 1 StGB8. Diesen Personen ge-
genüber tragen Beschäftigte im kirchlichen Dienst eine besondere Ver-
antwortung, entweder weil sie ihrer Fürsorge und Obhut anvertraut 
sind oder weil bei ihnen allein aufgrund ihrer Schutz- oder Hilfebedürf-
tigkeit eine besondere Gefährdung im Sinne dieser Ordnung besteht.

 Weiterhin sind darunter Personen zu verstehen, die einem besonderen 
Macht- und/oder Abhängigkeitsverhältnis unterworfen sind. Ein solches 
besonderes Macht- und/oder Abhängigkeitsverhältnis kann auch im 
seelsorglichen Kontext gegeben sein oder entstehen.

B. Zuständigkeiten

Ansprechpersonen und Einrichtung eines Beraterstabs
4. Der Diözesanbischof beauftragt fachlich qualifizierte und persönlich 

geeignete Personen als Ansprechpersonen für Verdachtsfälle sexuellen 
Missbrauchs an Minderjährigen sowie an schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen durch Beschäftigte im kirchlichen Dienst. 
Die Beauftragung erfolgt für maximal drei Jahre und kann wiederholt 
werden.
Es sollen mindestens zwei Personen, sowohl eine Frau als auch ein Mann 
benannt werden.
Darüber hinaus soll mindestens eine nichtkirchliche Fachberatungsstel-
le als unabhängige Anlaufstelle benannt werden.

5. Die beauftragten Ansprechpersonen sind von Weisungen unabhängig. 
Sie dürfen nicht in einem weisungsgebundenen Beschäftigungsverhält-
nis zum Diözesanbischof stehen.

6. Name, Kontaktdaten und Beruf der beauftragten Ansprechpersonen 
sowie die unabhängigen externen Anlaufstellen werden auf geeignete 
Weise bekannt gemacht, mindestens im Amtsblatt und auf der Internet-
seite der (Erz-)Diözese.

7. Der Diözesanbischof richtet zur Beratung in Fragen des Umgangs mit 
sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger 
Erwachsener einen ständigen Beraterstab ein.
Diesem gehören an: die beauftragten Ansprechpersonen, der diözesane 
Präventionsbeauftragte und Personen mit psychiatrisch-psychothera-
peutischem, pastoralem, juristischem9 sowie kirchenrechtlichem Sach-
verstand und fundierter fachlicher Erfahrung und Kompetenz in der Ar-
beit mit Betroffenen sexuellen Missbrauchs. 

8 Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die 1. 
seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, 2. seinem Hausstand angehört, 3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt 
überlassen worden oder 4. ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, (…). (StGB § 
225 Abs. 1)

9 Für den Fall, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter im kirchlichen Dienst betroffen ist, ist arbeitsrechtlicher 
Sachverstand zu gewährleisten
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Dem Beraterstab sollen auch von sexuellem Missbrauch Betroffene an-
gehören. Ihm können auch Personen angehören, die im kirchlichen 
Dienst beschäftigt sind.
Darüber hinaus ist eine externe Fachberatung hinzuzuziehen.
Im Einzelfall können weitere fachlich geeignete Personen hinzugezo-
gen werden. 

8. Mehrere Diözesanbischöfe können gemeinsam einen interdiözesanen 
Beraterstab einrichten.

9. Die Verantwortung des Diözesanbischofs bleibt unberührt.

Entgegennahme von Hinweisen und Information des Ordinarius
10. Die beauftragten Ansprechpersonen nehmen Hinweise auf sexuellen 

Missbrauch an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen im Sinne dieser Ordnung entgegen.

11. Alle Beschäftigten im kirchlichen Dienst haben unverzüglich die zustän-
dige Person der Leitungsebene der Institution, bei der sie beschäftigt 
sind, oder die beauftragten Ansprechpersonen über einen Verdacht auf 
Handlungen im Sinne der Nr. 2 dieser Ordnung, der ihnen im dienstli-
chen Kontext zur Kenntnis gelangt ist, zu informieren.
Dasselbe gilt, wenn sie über die Einleitung oder das Ergebnis eines lau-
fenden Ermittlungsverfahrens oder über eine erfolgte Verurteilung im 
dienstlichen Kontext Kenntnis erlangen. 
Wurde die Person der Leitungsebene informiert, gibt diese die Informa-
tion unverzüglich an die beauftragte Ansprechperson weiter.
Wenn Gefahr für Leib und Leben droht oder wenn weitere Betroffene 
tangiert sein könnten, besteht im Rahmen von seelsorglichen Gesprä-
chen unter Wahrung der Bestimmungen über das Beichtgeheimnis (vgl. 
cann. 983 und 984 CIC10) die Pflicht zur Weiterleitung an die zuständige 
Person der Leitungsebene oder eine der beauftragten Ansprechperso-

nen. Hierbei sind die Bestimmungen des § 203 StGB zu beachten. Et-
waige staatliche oder kirchliche Verschwiegenheitspflichten oder Mit-
teilungspflichten gegenüber kirchlichen oder staatlichen Stellen (z. B. 
(Landes )Jugendamt, Schulaufsicht) sowie gegenüber Dienstvorgesetz-
ten bleiben hiervon unberührt. 

12. Anonyme Hinweise oder Gerüchte sind dann zu beachten, wenn sie tat-
sächliche Anhaltspunkte für Ermittlungen enthalten.

13. Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen Rechtsträgers, bei dem 
die beschuldigte Person beschäftigt ist, wird unabhängig von den Plau-
sibilitätsabwägungen von den beauftragten Ansprechpersonen bzw. 
von der zuständigen Person der Leitungsebene unverzüglich über den 
Verdacht auf Handlungen im Sinne der Nr. 2 dieser Ordnung bzw. über 
die Einleitung oder das Ergebnis eines laufenden Ermittlungsverfahrens 
oder über eine erfolgte Verurteilung informiert.
Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen Rechtsträgers, bei dem 
die beschuldigte Person beschäftigt ist, hat dafür Sorge zu tragen, dass 
andere sowohl über den Verdacht eines sexuellen Missbrauchs im Sinne 
dieser Ordnung als auch über die Einleitung oder das Ergebnis eines lau-
fenden Ermittlungsverfahrens oder über eine erfolgte Verurteilung in-
formiert werden, die für den Beschuldigten eine besondere Verantwor-
tung tragen. Insbesondere ist bei Klerikern, die einer anderen Diözese 
oder einem anderen Inkardinationsverband angehören, der Inkardina-
tionsordinarius, bei Ordensangehörigen der zuständige Höhere Orden-
sobere, bei Kirchenbeamten und Arbeitnehmern, die an anderer Stelle 
als dem Zuständigkeitsbereich ihres Anstellungsträgers eingesetzt sind, 
der Anstellungsträger und bei Ehrenamtlichen diejenige kirchliche Stel-
le, die als Auftraggeber anzusehen ist, zu informieren.

10 Vgl. auch can. 1386 § 1 CIC/2021 in Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 5 SST
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Weiterleitung von Hinweisen an andere kirchliche Stellen sowie an 
nichtkirchliche Stellen
14. Der dringende Verdacht auf einen sexuellen Missbrauch im Sinne die-

ser Ordnung darf nur durch den Ordinarius bzw. den Leiter des kirchli-
chen Rechtsträgers, bei dem der Beschuldigte beschäftigt ist, durch ei-
nen Dritten nur im Einvernehmen mit diesen sowie nur dann an andere 
kirchliche oder nichtkirchliche Stellen weitergegeben werden, wenn 
dies im Einzelfall zum Schutz von Minderjährigen und schutz-  oder hil-
febedürftigen Erwachsenen dringend geboten erscheint und der Schutz 
nicht auf andere Weise erreicht werden kann. Hiervon unberührt bleibt 
die Weitergabe von Hinweisen an die Strafverfolgungsbehörden (vgl. Nr. 
33 ff.).

Zuständigkeiten im weiteren Verlauf
15. Für das weitere Verfahren können im Hinblick auf Kleriker zuständig 

sein: der Ortsordinarius des Wohnsitzes des Beschuldigten (vgl. can. 
1408 CIC) oder der Ortsordinarius des Ortes, an dem die Straftat began-
gen worden ist (vgl. can. 1412 CIC) oder der Inkardinationsordinarius des 
Beschuldigten. Der erstinformierte Ordinarius trägt dafür Sorge, dass 
eine Entscheidung über die Zuständigkeit für das weitere Verfahren un-
verzüglich getroffen wird.

16. Für Ordensangehörige, die im bischöflichen Auftrag tätig sind, ist der 
Diözesanbischof zuständig, der diesen Auftrag erteilt hat, unbeschadet 
der Verantwortung des Höheren Ordensoberen. Soweit die Ordensange-
hörigen nicht mehr im bischöflichen Auftrag tätig sind, unterstützt der 
Diözesanbischof den Höheren Ordensoberen.

17. In anderen Fällen liegt die Zuständigkeit bei den jeweiligen Höheren 
Ordensoberen. Ihnen wird dringend nahegelegt, den örtlich betroffenen 
Diözesanbischof über tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht ei-
nes sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen oder schutz- oder hilfebe-
dürftigen Erwachsenen in ihrem Verantwortungsbereich sowie über die 
eingeleiteten Schritte zu informieren (vgl. Nr. 33).

18. Bei Kirchenbeamten und Arbeitnehmern liegt die Zuständigkeit beim 
dienstrechtlich zuständigen Vorgesetzten, bei Ehrenamtlichen beim 
Auftraggeber.

19. Bei verstorbenen Beschuldigten bzw. Tätern ist der jeweils letzte Dienst-
geber bzw. Auftraggeber zuständig. Falls dieser nicht mehr existiert, ist 
dessen Rechtsnachfolger oder der Diözesanbischof der Belegenheitsdiö-
zese zuständig.

C. Vorgehen nach Kenntnisnahme eines Hinweises

20. Nach Kenntnisnahme eines Hinweises erfolgt eine erste Bewertung auf 
Plausibilität durch die beauftragten Ansprechpersonen. Dabei sowie im 
Rahmen des weiteren Vorgehens sind die Persönlichkeitsrechte aller 
Beteiligten, die besondere Schutzbedürftigkeit Minderjähriger und die 
Erfordernisse eines etwaigen Strafverfahrens zu berücksichtigen.
Diese Plausibilitätsprüfung kann auch im Rahmen des Beraterstabs er-
folgen. 

Gespräch mit dem Betroffenen 
21. Wenn ein Betroffener bzw. sein gesetzlicher Vertreter über einen sexu-

ellen Missbrauch informieren möchte, vereinbart eine der beauftragten 
Ansprechpersonen ein Gespräch, in dem sie den Betroffenen zunächst 
über das mögliche weitere Verfahren, Hilfestellungen und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten informiert. Hierzu gehört insbesondere die Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme einer externen Fachberatungsstelle, die 
anonym und unabhängig beraten kann. Falls dies gewünscht ist, kann 
danach oder in einem weiteren Gespräch das konkrete Vorbringen erör-
tert werden. 
Zu diesem Gespräch ist seitens der beauftragten Ansprechperson eine 
weitere Person hinzuzuziehen.
Der Betroffene bzw. sein gesetzlicher Vertreter kann zu dem Gespräch eine 
Person des Vertrauens hinzuziehen. Hierauf ist ausdrücklich hinzuweisen.
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Der Betroffene ist zu Beginn des Gesprächs zu informieren, dass tatsäch-
liche Anhaltspunkte nach den Vorschriften der Nrn. 33 und 34 in aller 
Regel den Strafverfolgungs- und anderen zuständigen Behörden weiter-
zuleiten sind.
Ebenso ist in geeigneter Weise auf die weiteren Verfahrensschritte hin-
zuweisen.

22. Der Schutz aller Beteiligten vor öffentlicher Preisgabe von Informatio-
nen, die vertraulich gegeben werden, ist sicherzustellen: Dies betrifft 
insbesondere den Betroffenen, den Beschuldigten (vgl. auch Nr. 32) und 
die meldende Person.

23. Das Gespräch, bei dem auch die Personalien aufzunehmen sind, wird 
protokolliert. Das Protokoll ist von dem Protokollführer und dem Betrof-
fenen bzw. seinem gesetzlichen Vertreter zu unterzeichnen. Eine Ausfer-
tigung des Protokolls wird dem Betroffenen ausgehändigt.

24. Der Betroffene bzw. sein gesetzlicher Vertreter wird zu einer eigenen 
Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden ermutigt.

 Bei Bedarf wird die dazu notwendige Unterstützung in angemessener 
Form gewährleistet.

25. Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen Rechtsträgers wird über 
das Ergebnis des Gesprächs informiert.

Anhörung des Beschuldigten
26. Sofern die Aufklärung des Sachverhalts nicht gefährdet und die Ermitt-

lungsarbeit der Strafverfolgungsbehörden nicht behindert werden, hört 
ein Vertreter oder Beauftragter des Ordinarius bzw. des Dienstgebers un-
ter Hinzuziehung eines Juristen – eventuell in Anwesenheit der beauf-
tragten Ansprechperson – den Beschuldigten zu den Vorwürfen an. Der 
Schutz des Betroffenen muss in jedem Fall sichergestellt sein, bevor das 
Gespräch stattfindet. 

 Ist der Beschuldigte ein Kleriker und liegt wenigstens wahrscheinlich 
eine Straftat nach Nr. 2b) oder c) dieser Ordnung vor, erfolgt die Anhö-
rung nicht unmittelbar nach Nrn. 26 bis 32, sondern nach Maßgabe der 
Nrn. 36 bis 39.

27. Der Beschuldigte kann eine Person seines Vertrauens, auf Wunsch auch 
einen Rechtsanwalt, hinzuziehen. Hierauf ist der Beschuldigte hinzu-
weisen.

28. Der Beschuldigte wird über das Recht der Aussageverweigerung infor-
miert (vgl. can. 1728 § 2 CIC). Wenn Priester beschuldigt werden, sind sie 
darauf hinzuweisen, dass sie unter allen Umständen verpflichtet sind, 
das Beichtgeheimnis zu wahren (vgl. cann. 983 und 984 CIC11).

29. Auf die Verpflichtung, tatsächliche Anhaltspunkte nach den Vorschrif-
ten der Nr. 33 den Strafverfolgungs- und anderen zuständigen Behörden 
weiterzuleiten, ist hinzuweisen. Der Beschuldigte wird über die Mög-
lichkeit zur Selbstanzeige bei den Strafverfolgungsbehörden informiert.

30. Die Anhörung wird protokolliert. Das Protokoll sollte vom Protokollfüh-
rer und dem Beschuldigten bzw. seinem gesetzlichen Vertreter unter-
zeichnet werden. Sollte ein Einvernehmen nicht hergestellt werden kön-
nen, besteht das Recht auf eine Gegendarstellung. Eine Ausfertigung 
des Protokolls wird dem Beschuldigten ausgehändigt. 

31. Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen Rechtsträgers wird über 
das Ergebnis der Anhörung informiert.

32. Auch dem Beschuldigten gegenüber besteht die Pflicht zur Fürsorge. Er 
steht – unbeschadet erforderlicher unmittelbarer Maßnahmen – bis zum 
Erweis des Gegenteils unter Unschuldsvermutung.

 Ist der Beschuldigte bereits verstorben, besteht weiterhin die Pflicht, sei-
ne Persönlichkeitsrechte zu wahren.

11 Vgl. auch Art. 4 § 2 SST; can. 1386 § 1 CIC/2021 in Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 5 SST.
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Zusammenarbeit mit den staatlichen Strafverfolgungs- und anderen zu-
ständigen Behörden
33. Sobald tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht einer Straftat nach 

dem 13. Abschnitt oder weiterer sexualbezogener Straftaten des Straf-
gesetzbuchs (StGB) an Minderjährigen oder schutz- oder hilfebedürfti-
gen Erwachsenen vorliegen, leitet ein Vertreter des Ordinarius bzw. des 
kirchlichen Rechtsträgers die Informationen an die staatliche Strafver-
folgungsbehörde und, soweit rechtlich geboten, an andere zuständige 
Behörden, z. B. (Landes-)Jugendamt, Schulaufsicht, weiter. Rechtliche 
Verpflichtungen anderer kirchlicher Organe bleiben unberührt.

34. Die Pflicht zur Weiterleitung der Informationen an die Strafverfolgungs-
behörde entfällt nur ausnahmsweise, wenn dies dem ausdrücklichen 
Willen des Betroffenen bzw. seinem gesetzlichen Vertreter entspricht 
und der Verzicht auf eine Mitteilung rechtlich zulässig ist. In jedem Fall 
sind die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten, wenn weitere Gefähr-
dungen zu befürchten sind oder weitere mutmaßliche Betroffene ein In-
teresse an der strafrechtlichen Verfolgung der Taten haben könnten.

35. Die Gründe für das Absehen von einer Weiterleitung gemäß Nr. 34 be-
dürfen einer genauen Dokumentation durch die das Gespräch führen-
de Ansprechperson. Die Dokumentation ist von dem Betroffenen oder 
seinem gesetzlichen Vertreter in Anwesenheit eines Mitarbeiters einer 
externen Fachberatungsstelle zu unterzeichnen.

Kirchenrechtliche Voruntersuchung gemäß can. 1717 § 1 CIC
36. Im Falle, dass wenigstens wahrscheinlich eine Straftat eines Klerikers 

vorliegt, leitet der Ordinarius gemäß can. 1717 § 1 CIC per Dekret eine 
kirchenrechtliche Voruntersuchung ein und benennt den Vorunter-
suchungsführer. Der Voruntersuchungsführer führt die Anhörung des 
Beschuldigten unter Beachtung der Nrn. 26 bis 32 durch. Besteht die 
Gefahr, dass die Ermittlungsarbeit der Strafverfolgungsbehörden behin-
dert wird, muss die kirchenrechtliche Voruntersuchung ausgesetzt wer-
den.

37. Das Ergebnis der kirchenrechtlichen Voruntersuchung fasst der Vorun-
tersuchungsführer in einem Bericht an den Ordinarius zusammen. 

 Die Voruntersuchung wird mit einem Dekret abgeschlossen.
 Die Voruntersuchungsakten sind gemäß can. 1719 CIC zu verwahren.

38. Gemäß Art. 10 § 1 SST hat der Ordinarius oder Hierarch nach Abschluss 
der Voruntersuchung und unabhängig von ihrem Ergebnis die Pflicht, 
schnellstmöglich eine beglaubigte Kopie der entsprechenden Akten an 
die Kongregation für die Glaubenslehre zu senden. Diese Information 
geschieht unter Verwendung eines Formblattes der Kongregation, unter 
Übersendung einer Kopie der Voruntersuchungsakten und unter Beifü-
gung eines Votums des Ordinarius sowie einer Stellungnahme des Be-
schuldigten. Allein Sache der Kongregation ist es zu entscheiden, wie 
weiter vorzugehen ist: ob sie gegebenenfalls die Verjährung aufhebt 
(Art. 8 § 3 SST), ob sie die Sache an sich zieht (vgl. Art. 10 § 1 SST), ob die 
Entscheidung mittels eines gerichtlichen (vgl. Art. 12–18 SST) oder eines 
außergerichtlichen Strafverfahrens auf dem Verwaltungswege (vgl. Art. 
19–25) getroffen werden soll (Art. 9 § 3 SST).

39. Wenn im Falle eines Ordensangehörigen der zuständige Obere der Auf-
fassung ist, dass gemäß can. 695 § 1 CIC eine Entlassung aus der Ordens-
gemeinschaft erforderlich sein kann, geht er gemäß can. 695 § 2 CIC vor.

39a. Richtet sich der Vorwurf gegen einen anderen Gläubigen, der in 
der Kirche eine Würde bekleidet oder ein Amt oder eine Funktion aus-
übt, ist zusätzlich zu den in erster Linie zu ergreifenden Maßnahmen ge-
mäß Nr. 40 und Nr. 50 eine kirchenrechtliche Voruntersuchung gemäß 
can. 1717 § 1 CIC durchzuführen.

Maßnahmen bis zur Aufklärung des Falls
40. Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht eines sexuellen 

Missbrauchs an Minderjährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen vor, entscheidet der Ordinarius, Höhere Ordensobere bzw. 
der Dienstgeber über das weitere Vorgehen unter Berücksichtigung der 
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kirchen-, arbeits-, dienst- und auftragsrechtlichen Bestimmungen. Die 
Verpflichtung zur Weiterleitung der Informationen an die Strafverfol-
gungsbehörden aus Nr. 33 bleibt hiervon unberührt.

 Im Falle von Klerikern kann der Ordinarius gemäß Art. 10 § 2 SST konkre-
te, in can. 1722 CIC aufgeführte Maßnahmen verfügen (z. B. Freistellung 
vom Dienst; Fernhalten vom Dienstort bzw. Arbeitsplatz; Fernhalten von 
Tätigkeiten, bei denen Minderjährige gefährdet werden könnten).

 Im Falle von sonstigen Beschäftigten im kirchlichen Dienst kann der 
Dienstgeber verfügen, dass die verdächtigte Person vorübergehend vom 
Dienst freigestellt wird, bis der Sachverhalt aufgeklärt ist. Er hat durch 
geeignete und angemessene Maßnahmen sicherzustellen, dass sich die 
behauptete Handlung nicht wiederholen kann.

41. Soweit für den staatlichen Bereich darüber hinausgehende Regelungen 
gelten, finden diese entsprechende Anwendung.

Vorgehen bei nach staatlichem Recht nicht aufgeklärten Fällen
42. Wenn der Verdacht des sexuellen Missbrauchs nach staatlichem Recht 

nicht aufgeklärt wird, z. B. weil Verjährung eingetreten ist, jedoch tat-
sächliche Anhaltspunkte bestehen, die die Annahme eines sexuellen 
Missbrauchs an Minderjährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen rechtfertigen, haben sich die zuständigen kirchlichen Stel-
len selbst um Aufklärung zu bemühen. 

 Ist der Beschuldigte verstorben, besteht für die zuständigen kirchlichen 
Stellen weiterhin die Pflicht zur Aufarbeitung.

 Die Nrn. 40 und 45 gelten entsprechend bei Klerikern bis zu einer Ent-
scheidung der Kongregation für die Glaubenslehre.

43. Dabei können auch ein forensisch-psychiatrisches Gutachten zum Be-
schuldigten und ggf. auch ein Glaubhaftigkeitsgutachten zur Aussage 
des Betroffenen eingeholt werden.

 Die Notwendigkeit der Einholung solcher Gutachten ist sorgfältig zu 
prüfen und zu dokumentieren.

Maßnahmen im Falle einer fälschlichen Beschuldigung
44. Erweist sich eine Beschuldigung oder ein Verdacht im Falle eines Kleri-

kers als unbegründet, ist dies durch den Ordinarius im Abschlussdekret 
der kirchenrechtlichen Voruntersuchung festzuhalten. Dieses Dekret ist 
zusammen mit den Untersuchungsakten gemäß can. 1719 CIC zu ver-
wahren. 

 Im Falle eines anderen Beschäftigten im kirchlichen Dienst ist die Unbe-
gründetheit einer Beschuldigung oder eines Verdachts schriftlich fest-
zuhalten. 

 Stellt sich eine Beschuldigung oder ein Verdacht nach gründlicher Prü-
fung als unbegründet heraus, so ist seitens des Ordinarius, des Höheren 
Ordensoberen, des Dienstgebers oder des Auftraggebers im Einverneh-
men mit der entsprechenden Person alles zu tun, was die entsprechende 
Person rehabilitiert und schützt.

D. Hilfen

Informationspflicht gegenüber Betroffenen und Hilfen für Betroffene
45. Soweit der Ordinarius nicht eine andere geeignete Person benennt, un-

terrichtet er die beauftragte Ansprechperson über die beschlossenen 
Maßnahmen und den jeweiligen Stand der Umsetzung, damit diese den 
Betroffenen bzw. seinen gesetzlichen Vertreter davon in Kenntnis setzen 
kann.

46. Dem Betroffenen, seinen Angehörigen, Nahestehenden und Hinterblie-
benen werden Hilfen angeboten oder vermittelt. Die Hilfsangebote ori-
entieren sich an dem jeweiligen Einzelfall. Zu den Hilfsangeboten gehö-
ren insbesondere seelsorgliche und therapeutische Hilfen.

 Wenn der Wunsch nach einem Gespräch mit einem Leitungsverant-
wortlichen besteht, ist dem Rechnung zu tragen.

 Es können auch Hilfen nichtkirchlicher Einrichtungen in Anspruch ge-
nommen werden. Diese Möglichkeit besteht auch bei Verjährung oder 
wenn der Beschuldigte verstorben ist. Unabhängig davon können Be-
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troffene „Leistungen in Anerkennung des Leids, das Opfern sexuellen 
Missbrauchs zugefügt wurde“ beantragen.

47. Für die Entscheidung zur Gewährung von konkreten Hilfen ist der Or-
dinarius zuständig, für selbständige kirchliche Einrichtungen deren 
Rechtsträger.

48. Bei der Umsetzung der Hilfen für einen Betroffenen ist eng mit dem zu-
ständigen Jugendamt oder anderen Fachstellen zusammenzuarbeiten.

 Hierfür stellt der Ordinarius diesen Stellen alle erforderlichen Informati-
onen zur Verfügung.

Hilfen für betroffene kirchliche Einrichtungen, Dekanate und Pfarreien
49. Die zuständigen Personen der betroffenen kirchlichen Einrichtungen, 

Dekanate und Pfarreien werden von dem Ordinarius unter Wahrung der 
Rechte der Beteiligten über den Stand eines laufenden Verfahrens infor-
miert. Sie und ihre Einrichtungen bzw. Dekanate und Pfarreien können 
Unterstützung erhalten, um die mit dem Verfahren und der Aufarbei-
tung zusammenhängenden Belastungen bewältigen zu können.

E.  Konsequenzen für den Täter
50. Gegen im kirchlichen Dienst Beschäftigte, die Minderjährige oder 

schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene sexuell missbraucht haben 
oder bei denen tatsächliche Anhaltspunkte für einen sexuellen Miss-
brauch vorliegen, wird im Einklang mit den jeweiligen staatlichen und 
kirchlichen dienstrechtlichen Regelungen vorgegangen.

51.  Täter, die nach Nr. 2a), 2b) oder 2c) verurteilt wurden, werden nicht in 
der Arbeit mit Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen im kirchlichen Bereich eingesetzt.

 Bei Tätern, bei denen nachgewiesene Handlungen nach Nr. 2d) vorlie-
gen, wird im Einzelfall über den weiteren Einsatz entschieden.

52.  Der Einsatz eines Täters im Seelsorgedienst, der Handlungen nach den 
Nrn. 2a), 2b) oder 2c) begangen hat, ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

 Insbesondere unter Berücksichtigung der Schwere der Tat und der Fol-
gen für den Betroffenen, kann im Ausnahmefall die Zuweisung eines 
Seelsorgedienstes allenfalls dann in Betracht gezogen werden, wenn der 
bestimmte Dienst keine Gefahr für Minderjährige oder schutz- oder hil-
febedürftige Erwachsene darstellt und der Einsatz kein Ärgernis hervor-
ruft. Dem Betroffenen muss Gelegenheit gegeben werden, sich hierzu zu 
äußern. 

 Zur Risikoabschätzung ist zudem ein forensisch-psychiatrisches Gutach-
ten einzuholen.

 Bei seiner Entscheidung wird der Ordinarius zudem berücksichtigen, ob 
eine aktive Verantwortungsübernahme durch den Täter vorliegt.

 Bei nachgewiesenen Handlungen nach Nr. 2d) kann ein Seelsorgedienst 
zugewiesen oder fortgesetzt werden, wenn der bestimmte Dienst keine 
Gefahr für Minderjährige oder schutz- oder hilfebedürftige Erwachse-
ne darstellt und der Einsatz kein Ärgernis hervorruft. Dem Betroffenen 
muss Gelegenheit gegeben werden, sich hierzu zu äußern. Zur Risiko-
abschätzung kann zudem ein forensisch-psychiatrisches Gutachten 
eingeholt werden. Bei seiner Entscheidung wird der Ordinarius zudem 
berücksichtigen, ob eine aktive Verantwortungsübernahme durch den 
Täter vorliegt. 

 Bei diesen Maßnahmen ist es unerheblich, ob die Tat verjährt ist.
 Täter, bei denen eine behandelbare psychische Störung vorliegt, sollen 

sich einer Therapie unterziehen.

53. Es obliegt dem Ordinarius, dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm ver-
fügten Beschränkungen oder Auflagen eingehalten werden. Das gilt bei 
Klerikern auch für die Zeit des Ruhestands.

54. Bei einem Mitglied einer Ordensgemeinschaft, bei dem ein Delikt des 
sexuellen Missbrauchs nach can. 1398 § 2 CIC/2021 nachgewiesen ist, ist 
entsprechend Nr. 39 vorzugehen. 
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55. Wechselt ein Täter, der Handlungen nach den Nrn. 2a), 2b) oder 2c) be-
gangen hat, zu einem neuen Dienstgeber oder einem neuen Dienstvor-
gesetzten, wird dieser durch den bisherigen Dienstgeber bzw. Dienst-
vorgesetzten über die besondere Problematik und eventuelle Auflagen 
unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften schriftlich informiert. 
Bei Versetzung oder Verlegung des Wohnsitzes eines Klerikers oder 
eines Ordensangehörigen in eine andere Diözese wird der Diözesanbi-
schof bzw. der Ordensobere, in dessen Jurisdiktionsbereich der Täter sich 
künftig aufhält, entsprechend der vorstehenden Regelung in Kenntnis 
gesetzt. Gleiches gilt gegenüber einem neuen kirchlichen Dienstgeber 
bzw. Dienstvorgesetzten und auch dann, wenn der sexuelle Missbrauch 
nach Versetzung bzw. Verlegung des Wohnsitzes sowie nach dem Ein-
tritt in den Ruhestand bekannt wird.

 Der Erhalt der Information ist durch den neuen Dienstgeber schriftlich 
zu bestätigen und entsprechend zu dokumentieren. Die informations-
pflichtige kirchliche Stelle hat den Nachweis über die erfolgte Informa-
tion zu führen.

 Eine Informationspflicht in oben genanntem Sinne kann unter Wahrung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall auch bestehen, 
wenn ein Beschäftigter Handlungen nach Nr. 2d) begangen hat. 

F.  Öffentlichkeit

56. Die Öffentlichkeit wird unter Wahrung des Persönlichkeitsschutzes der 
Beteiligten in angemessener Weise informiert.

G.  Vorgehen bei sexuellem Missbrauch Minderjähriger oder 
schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch ehrenamtlich tätige 
Personen

57. Bei Hinweisen auf sexuellen Missbrauch Minderjähriger oder schutz- oder 
hilfebedürftiger Erwachsener durch ehrenamtlich tätige Personen im 

kirchlichen Bereich gilt diese Ordnung bezüglich der notwendigen Verfah-
rensschritte, Hilfsangebote und sonstigen Konsequenzen entsprechend. 

 Für die Weiterleitung von Informationen gelten die datenschutzrecht-
lichen Regelungen für die im kirchlichen Dienst Beschäftigten entspre-
chend.

58. In der Arbeit von ehrenamtlichen Personen mit Minderjährigen oder 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen gelten die Vorschriften 
des Bundeskinderschutzgesetzes und des Bundesteilhabegesetzes. Per-
sonen, die sexuellen Missbrauch an Minderjährigen oder schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen begangen haben, werden in der ehren-
amtlichen Arbeit mit Minderjährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen im kirchlichen Bereich nicht eingesetzt (vgl. z. B. § 72a 
Abs. 4 SGB VIII).

H.  Datenschutz, Auskunft und Akteneinsicht

59. Soweit diese Ordnung sowie zur Ergänzung und Konkretisierung dieser 
Ordnung durch den Diözesanbischof erlassene Rechtsvorschriften auf 
personenbezogene Daten einschließlich deren Veröffentlichung anzu-
wenden sind, gehen sie den Vorschriften des Gesetzes über den Kirchli-
chen Datenschutz (KDG) sowie der Anordnung über die Sicherung und 
Nutzung der Archive der katholischen Kirche (Kirchliche Archivordnung 
– KAO) vor, sofern sie deren Datenschutzniveau nicht unterschreiten. Im 
Übrigen gelten das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG), die 
zu seiner Durchführung erlassene Ordnung (KDG-DVO) sowie die Kirch-
liche Archivordnung (KAO). 

60. Die Fristen für die Aufbewahrung von Unterlagen richten sich nach den 
jeweiligen Vorschriften über die Aufbewahrungsfristen für Personalak-
ten, Voruntersuchungsakten etc. Für die Zeit der Aufbewahrung sind die 
Unterlagen vor unbefugten Zugriffen in besonderem Maße zu sichern. 

 Im Übrigen ersetzt die ordnungsgemäße Archivierung von gemäß § 6 
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Absatz 5 Satz 1 Kirchliche Archivordnung (KAO) anzubietenden und zu 
übergebenden Unterlagen die nach dem KDG oder anderen kirchlichen 
oder staatlichen Rechtsvorschriften erforderliche Löschung, wenn die 
Archivierung so erfolgt, dass Persönlichkeitsrechte des Betroffenen oder 
Dritter nicht beeinträchtigt werden.

61. An Verfahren nach dieser Ordnung beteiligte Personen haben Anspruch da-
rauf, Auskunft über sie persönlich betreffende Informationen zu erhalten. 

 Auskunfts- und Akteneinsichtsrechte bestimmen sich nach den jeweils 
geltenden rechtlichen Vorschriften.

I. Inkrafttreten und Geltungsdauer

62. Die vorstehende Ordnung wird zum 01. Januar 2020 in Kraft gesetzt. Die-
se Ordnung soll innerhalb von fünf Jahren ab Inkrafttreten einer Evalua-
tion unterzogen werden.

62a. Die vom Ständigen Rat in seiner Sitzung am 24. Januar 2022 be-
schlossenen Änderungen im Titel, in den Nrn. 1, 2 b) und c), 11, 28, 38, 
40 und 54, den Fußnoten 6, 7, 10 und 11 sowie den Ergänzungen in Nr. 
39a dieser Ordnung werden zum 01. Juni 2022 in Kraft gesetzt. Zeitgleich 
treten die vom Ständigen Rat in seiner Sitzung am 18. November 2019 
beschlossenen Nrn. 1, 2 b) und c), 11, 28, 38, 40 und 54 und Fußnoten 6, 
7, 10 und 11 dieser Ordnung außer Kraft. Die Frist zur Evaluation inner-
halb von fünf Jahren ab Inkrafttreten dieser Ordnung am 01. Januar 2020 
bleibt davon unberührt.

Passau, den 31.05.2022

Dr. Stefan Oster SDB 
Bischof von Passau

47 
Normen zur Regelung von Einsichts- und Auskunftsrechten  

Dritter zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch Minderjähriger 
und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener in Bezug auf Personal-

aktendaten von Klerikern und Kirchenbeamten der Diözese Passau

Auskünfte und Akteneinsicht
(1)  Die Übermittlung personenbezogener Daten in Akten ohne Einwilli-

gung des Bediensteten an die Unabhängige Kommission und an alle 
anderen wissenschaftlichen Projekte zur Aufarbeitung von sexuellem 
Missbrauch ist zulässig, soweit
1.  dies für die Durchführung der Aufarbeitung notwendig ist,
2.  eine Nutzung anonymisierter Daten zu diesem Zweck nicht möglich 

oder die Anonymisierung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden ist,

3.  das kirchliche Interesse, insbesondere zur wirkungsvollen Aufarbei-
tung von Missbrauchsfällen, das schutzwürdige Interesse des Be-
diensteten erheblich überwiegt und

4.  der Diözesanbischof oder die von ihm bestimmte verantwortliche 
Person die Erlaubnis hierzu erteilt hat.

(2)  Die Übermittlung nach Abs. 1 erfolgt durch Erteilung von Auskünften, 
wenn hierdurch der Zweck der Aufarbeitung erreicht werden kann und 
die Erteilung keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Andern-
falls kann zwei Mitgliedern der Kommission, die aufgrund ihrer Qualifika-
tion aus der Kommission selbst heraus zu bestimmen sind, ein Aktenein-
sichtsrecht gewährt werden. Unter den gleichen Voraussetzungen kann 
auch für wissenschaftliche Projekte Akteneinsichtsrecht gewährt werden.

(3)  Personenbezogene Daten werden nur an solche Personen übermittelt, 
die Amtsträger oder für den kirchlichen Dienst besonders Verpflichtete 
sind oder die zur Geheimhaltung verpflichtet worden sind. Der Diens-
therr informiert über die Auskunft und Einsichtnahme in Personalakten 
durch die Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs oder für 
das betreffende Aufarbeitungsprojekt durch persönliches Anschreiben 
an jeden Bediensteten.
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(4) Personenbezogene Daten dürfen nur für die Aufarbeitung von sexuel-
lem Missbrauch verwendet werden für die sie übermittelt worden sind. 
Eine weitergehende Verwendung ist nicht zulässig.

(5)  Die personenbezogenen Daten sind gegen unbefugte Kenntnisnahme 
durch Dritte zu schützen und, sobald der Zweck, zu welchem sie er-
hoben wurden es erlaubt, zu anonymisieren. Solange dies noch nicht 
möglich ist, sind die Merkmale gesondert aufzubewahren, mit denen 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer be-
stimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können. Sie 
dürfen mit Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit die 
Zwecke der Aufarbeitung dies erfordern. Sie sind spätestens zwei Jahre 
nach Erstellung des Abschlussberichts oder der Beendigung des Projek-
tes zu vernichten oder an die Diözese zurückzugeben. 

(6)  Wer nach den Absätzen 1 bis 3 personenbezogene Daten des Bedienste-
ten aus dessen Personalakte erhalten hat, darf dies nur veröffentlichen, 
wenn dies für die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs unerlässlich 
ist und nur, soweit Personen der Zeitgeschichte betroffen sind.

(7)  Bei der Veröffentlichung der Ergebnisse der Unabhängigen Kommission 
zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch und aller anderen Aufarbei-
tungs-projekte sind die Persönlichkeitsrechte jedweder Person zu wah-
ren.

Für das Bistum Passau in Kraft gesetzt zum 1. Juni 2022

Passau, den 6.5.2022

Dr. Stefan Oster SDB 
Bischof von Passau

48 
Aufruf zur Katholikentagskollekte 2022

Liebe Schwestern und Brüder!

„leben teilen“ so lautet das Leitwort des 102. Deutschen Katholikentages, 
der vom 25. bis 29. Mai 2022 in Stuttgart stattfindet.

„leben teilen“ – Unser Leben, gerade als Christinnen und Christen, ist auf 
Solidarität angelegt. Das drückt das diesjährige Motto des 102. Katholiken-
tags aus. Teilen – das können nur wir Menschen. Wohin wir auch schauen, 
erkennen wir, wie lebenswichtig und oft genug lebensnotwendig es sein 
kann, materielle Dinge oder unsere Zuwendung, unsere Zeit oder unser 
Wissen mit andern zu teilen. Dieses Leben-Teilen hat uns Jesus vorgemacht. 
Wie kein anderer hat er gezeigt, was es heißt, das Leben, die Liebe, die Für-
sorge mit anderen zu teilen.

Trotz aller Krisen in Kirche und Gesellschaft wird auch dieser Katholikentag 
Ausdruck der Vitalität unseres kirchlichen Lebens sein: nachdenklich und 
fröhlich, fromm und politisch zugleich. Katholikentage sind wichtige Orte 
der Begegnung über die Grenzen von Pfarreien und Bistümern hinaus. Sie 
bieten Gelegenheit zum Austausch mit anderen gesellschaftlichen Akteu-
ren aus Politik und Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur. Sie fördern den 
ökumenischen Dialog und den Austausch mit anderen Religionsgemein-
schaften. Katholikentage sind eine Chance, ein Stück des eigenen Lebens 
mit anderen zu teilen: in Gottesdiensten, in Diskussionen und Gesprächs-
kreisen, bei großen Versammlungen und im persönlichen Gespräch. Die 
Themen, die uns in unserer Kirche derzeit bewegen, kommen dabei ebenso 
zur Sprache wie die großen Herausforderungen, vor denen wir als Gesell-
schaft und als internationale Gemeinschaft stehen.  

Liebe Schwestern und Brüder, manche von Ihnen werden die Teilnahme 
an diesem Fest des Glaubens schon eingeplant haben. Doch auch wenn 
Sie persönlich nicht in Stuttgart dabei sein können, bitten wir Sie herzlich 
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um Ihre Unterstützung. Der Katholikentag ist ein sichtbarer Ausdruck der 
Verantwortung aller Katholikinnen und Katholiken für Kirche und Gesell-
schaft. Durch Ihr Gebet und Ihre Spende helfen Sie, dass der Katholikentag 
ein Zeugnis für unseren Glauben werden kann.

Würzburg, den 25.04.2022   
Für das Bistum Passau

Dr. Stefan Oster SDB
Bischof von Passau

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 15.05.2022, in allen Gottesdiensten (auch 
am Vorabend) verlesen werden. Hierzu war der Text dieses Aufrufes bereits vor-
ab via e-mail an alle Pfarreien verschickt worden. Die vorstehende Aufnahme 
ins Amtsblatt dient auch der Dokumentation des Aufrufs.

49 
Aufruf der deutschen Bischöfe zur Pfingstaktion Renovabis 2022

„Dem glaub‘ ich gern!“

Liebe Schwestern und Brüder!

selten stand Osteuropa in unserem Land so im Mittelpunkt des Interesses 
wie in diesen Wochen und Monaten des Krieges in der Ukraine. Viele füh-
len sich innerlich bedrängt von den Nachrichten über den russischen Über-
fall auf den Nachbarn, über Kämpfe und Gräueltaten. Nicht wenige sorgen 
sich auch um Frieden und Sicherheit in ganz Europa. 
Was kann uns und was kann vor allem den vom Krieg geschundenen Men-
schen in dieser Lage Orientierung und Hoffnung geben? Das Motto der 

diesjährigen Pfingstaktion unseres Osteuropa-Hilfswerks Renovabis gibt 
darauf eine Antwort: „Dem glaub‘ ich gern!“ Denn auch in den schwie-
rigsten Zeiten unseres persönlichen Lebens und im Leben der Völker ver-
hindert der Glaube an Jesus Christus den Absturz in die Verzweiflung. Gott 
hält uns fest. Er gibt uns Mut und Kraft, das Richtige zu tun. Und er verheißt 
den Menschen eine Zukunft über den Tod hinaus. In diesem Geist dürfen 
wir Pfingsten feiern und uns zugleich den schwierigen Aufgaben unserer 
Zeit stellen. 
Seit vielen Jahren unterstützt Renovabis eine große Zahl von pastoralen 
und sozialen Projekten in der Ukraine. Diese Arbeit ist heute wichtiger 
denn je! Nothilfe und die Begleitung von Flüchtlingen sind das Gebot der 
Stunde. Aber in der Ukraine und in ganz Osteuropa muss es der Kirche auch 
darum gehen, die Botschaft der Hoffnung zu verkünden und den Menschen 
angesichts aller Dunkelheiten das Licht zu zeigen, das nur der Glaube uns 
sehen lässt. 
Wir Bischöfe bitten Sie herzlich: Unterstützen Sie die Menschen im Osten 
Europas durch Ihr Interesse, Ihr Gebet und Ihre großzügige Spende bei der 
Kollekte am Pfingstsonntag.

Würzburg, den 25.04.2022
Für das Bistum Passau

Dr. Stefan Oster SDB
Bischof von Passau

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 29.05.2022, in allen Gottesdiensten (auch 
am Vorabend) verlesen und den Gemeinden darüber hinaus auch auf anderen 
geeigneten Wegen bekannt gemacht werden. Hierzu war der Text dieses Auf-
rufes bereits vorab via e-mail an alle Pfarreien verschickt worden. Die vorste-
hende Aufnahme ins Amtsblatt dient auch der Dokumentation des Aufrufs. Die 
Kollekte am Pfingstsonntag, dem 05.06.2022, ist ausschließlich für die Solidari-
tätsaktion Renovabis bestimmt und ohne Abzüge weiterzuleiten.
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50 
Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 

(Bayerische Regional-KODA) 
hier: Festsetzung des Wahltages

Die Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen hat 
in ihrer 199. Vollversammlung am 23. März 2022 auf der Grundlage des § 10 
Satz 1 BayRKWO den Wahltag für die 10. Amtsperiode (1. September 2023 bis 
31. August 2028) auf den 10. Mai 2023 festgesetzt.

51 
Pontifikalhandlungen 2021 von Bischof Dr. Stefan Oster SDB

Januar 2021

1.1. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Hochfest der Gottesmutter Maria

6.1. Passau – Dom 
 Pontifikalmesse Erscheinung des Herrn

31.1. Zwiesel – Pfarrkirche
 Pontifikalmesse Don-Bosco-Tag

Februar 2021

2.2. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Lichtmess und „Tag des geweihten Lebens“

17.2. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Aschermittwoch mit Aschenauflegung

21.2. Passau – Dom
 Pontifikalmesse 1. Fastensonntag mit TV-Übertragung

21.2. Passau – Dom
 Pontifikalandacht Zulassungsfeier zur Taufe für erwachsene  
 Taufbewerber

28.2. Passau – Dom
 Pontifikalmesse 2. Fastensonntag mit TV-Übertragung

März 2021

2.3. Passau – Priesterseminar St. Stephan
 Pontifikalmesse Propädeutikum

7.3. Passau – Dom
 Pontifikalmesse 3. Fastensonntag mit TV-Übertragung

8.3. Altötting – Gnadenkapelle
 Pontifikalmesse Bischofsjubiläum von  
 Bischof em. Wilhelm Schraml zum 35. Bischofsweihetag

14.3. Passau – Dom
 Pontifikalmesse 4. Fastensonntag mit TV-Übertragung

19.3. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Hl. Josef

21.3. Passau – Dom
 Pontifikalmesse 5. Fastensonntag mit TV-Übertragung

28.3. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Palmsonntag mit TV-Übertragung
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April 2021

1.4. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Missa Chrismatis mit TV-Übertragung

1.4. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Gründonnerstag mit TV-Übertragung

2.4. Passau – Dom
 Pontifikalandacht Karfreitag mit TV-Übertragung

3.4. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Osternacht mit TV-Übertragung

4.4. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Ostersonntag mit TV-Übertragung

5.4. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Ostermontag mit TV-Übertragung

25.4. Kößlarn – Pfarrkirche
 Pontifikalvesper Weltgebetstag für geistliche Berufe

28.4. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Betertreffen der Barbarakapelle

30.4. Bad Griesbach – Emmauskirche
 Pontifikalmesse Firmung von behinderten Jugendlichen,  
 Caritas-Förderzentrum St. Ulrich Pocking

Mai 2021

1.5. Altötting – Basilika
 Pontifikalmesse mit TV-Übertragung

1.5. Altötting – Basilika
 Pontifikalandacht mit TV-Übertragung

9.5. Anzenkirchen – Pfarrkirche
 Pontifikalmesse 100 Jahre Pfarrei St. Laurentius in Anzenkirchen

13.5. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Christi Himmelfahrt

15.5. Lindberg – Pfarrkirche
 Pontifikalmesse Firmungen für Lindberg und Frauenau

23.5. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Pfingsten

23.5. Passau – Dom
 Pontifikalvesper Pfingsten

24.5. Passau – Wallfahrtskirche Mariahilf
 Pontifikalmesse zur Ausrufung der Maria-Hilf-Woche

28.5. Altötting – Gnadenkapelle
 Rosenkranz Gebetsinitiative des Papstes
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Juni 2021

3.6. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Fronleichnam mit Prozession

12.6. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Abend der Hoffnung

13.6. Haag – Pfarrkirche
 Pontifikalmesse 100 Jahre Pfarrei St. Nikolaus in Haag

18.6. Passau – spectrum kirche
 Pontifikalandacht Eröffnung der Maria-Hilf-Woche

20.6. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Tag der Ehejubilare
 Pontifikalmesse mit Gedenken an Bischof em. Dr. Franz X. Eder

23.6. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Tag der Priester- und  
 Diakonenjubilare 2020/2021

24.6. Passau – Dom
 Pontifkalmesse Tag der Ordensjubiläen

24.6. Fürstenstein – Pfarrkirche
 Pontifikalandacht Marienandacht in der Mariahilfwoche

25.6. Burghausen – Haus der Begegnung
 Pontifikalmesse Admissio

26.6. Altötting – Bruder-Konrad-Kirche
 Pontifikalmesse Wallfahrt des Priesterseminars 2021

27.6. Stift St. Florian – Österreich
 Pontifikalmesse 950 Jahre Chorherren in St. Florian

Juli 2021

1.7. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Hochfest des Ersten Diözesanpatrons St. Valentin

9.7. Ruhstorf – Pfarrkirche
 Pontifikalmesse Missio-Verleihung

10.7. Jägerwirth – Pfarrkirche
 Pontifikalmesse 100 Jahre Pfarrei und  
 120 Jahre Kirche Hl. Familie Jägerwirth

17.7. Aicha vorm Wald – Pfarrkirche
 Pontifikalmesse Jubiläum 900 Jahre Pfarrei St. Petrus und  
 Paulus Aicha vorm Wald

22.7. Passau – spectrum kirche
 Pontifikalmesse Gottesdienst mit Berufsanfängern  
 (Kapläne/Gemeindeass./Pastoralass.)

23.7. Passau – Dom
 Pontifikalmesse 30 Jahre Don Bosco Passau

23.7. Passau – Dom
 Pontifikalmesse 50. Todestag von  
 Bischof Simon Konrad Landersdorfer
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25.7. Mitterhausen – Gemeindehaus
 Pontifikalmesse 125 Jahre Pfarrei St. Stephanus Mitterhausen

28.7. Passau – Priesterseminar
 Pontifikalmesse Verabschiedung des Propädeutikums

August 2021

1.8. Unterzeitlarn – Expositurkirche
 Pontifikalmesse Feier der Renovierungsabschlüsse

1.8. Zell – Pfarrkirche
 Pontifikalvesper Feier der Renovierungsabschlüsse

1.8. Malgersdorf – Frauenkapelle
 Pontifikalandacht Feier der Renovierungsabschlüsse

14.8. Altötting – Provinz- und Missionshaus Heilig Kreuz
 Pontifikalmesse Jubelprofessfeier der Hl. Kreuz Schwestern

15.8. Altötting – Basilika
 Pontifikalmesse Mariä Aufnahme in den Himmel

September 2021

8.9. Passau – Andreaskapelle
 Pontifikalandacht mit Verleihung der Abschlusszertifikate
 „Caritas und Kirche“

10.9. Gergweis – Pfarrkirche
 Pontifikalmesse mit den indischen Mitbrüdern

11.9. Aicha an der Donau – Pfarrkirche
 Pontifikalmesse mit Altarweihe und Weihe der Orgel

12.9. Tann – Pfarrkirche
 Pontifikalmesse Jubiläum von der Pfarrei Tann 
 (325 Jahre Wallfahrt zum Herrgott von Tann)

12.9. Passau – Votivkirche – Kloster Mariahilf
 Wallfahrt – Teilnahme an der Passauer Gelöbniswallfahrt

17.9. Passau-St. Paul – Pfarrkirche
 Pontifikalmesse 60 Jahre KEB im Bistum Passau

18.9. Niederalteich – Basilika
 Pontifikalmesse Seniorentag

19.9. Burghausen – Kümmernis (Hl. Kümmernis auf dem Hechenberg)
 Pontifikalmesse 150 Jahre Kümmernis-Wallfahrt Burghausen

24.9. Passau – Dom
 Pontifikalandacht mit den drei Löschzügen  
 der Feuerwehr Passau

25.9. Mitterskirchen – Pfarrkirche 
 Pontifikalandacht Visitation im Pfarrverband Mitterskirchen

25.9. Geratskirchen – Pfarrkirche
 Pontifikalvesper Visitation im Pfarrverband Mitterskirchen

25.9. Unterdietfurt – Pfarrkirche
 Pontifikalmesse Visitation im Pfarrverband Mitterskirchen

28.9. Hofkirchen – Pfarrkirche
 Pontifikalmesse Auftaktabend Visitation im Pfarrverband Hofkirchen



150 151FOLGE 4  |  PASSAU, 31. MAI 2022  |  152. JAHRGANG FOLGE 4  |  PASSAU, 31. MAI 2022  |  152. JAHRGANG

29.9. Parzham – Bruder-Konrad-Hof
 Pontifikalmesse 30 Jahre Ländliche Familienberatung  
 Bistum Passau

30.9. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Mitarbeitergottesdienst

Oktober 2021

3.10. Altötting – Basilika
 Pontifikalmesse Pueri Cantores – Kinderchortreffen

3.10. Altötting – Basilika
 Pontifikalvesper Abschied der Kapuziner aus St. Magdalena

5.10. Eging am See – Pfarrkirche
 Pontifikalmesse Auftaktabend Visitation Fürstenstein

6.10. Passau – spectrum kirche
 Pontifikalmesse Pastoralkonferenz

7.10. Passau – spectrum kirche
 Pontifikalmesse Pastoralkonferenz

9.10. Kirchdorf am Inn – Pfarrkirche
 Pontifikalvesper Visitation im Pfarrverband Kirchdorf am Inn

10.10. Kirchdorf am Inn – Pfarrkirche
 Pontifikalmesse Visitation im Pfarrverband Kirchdorf am Inn

11.10. Burghausen – Haus der Begegnung
 Pontifikalmesse Pastoralkonferenz

12.10. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Diözesanpatron Hl. Maximilian

15.10. Passau – Home Mission Base
 Pontifikalmesse

15.10. Passau – spectrum kirche
 Pontifikalmesse Diözesanratsvollversammlung

16.10. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Aussendung der Gemeindereferenten/innen und
 Pastoralreferenten/innen

17.10. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Eröffnung des weltweiten Synodalen Prozesses

27.10. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Betertreffen Barbarakapelle

29.10. Passau – spectrum kirche
 Pontifikalmesse St. Michaelsbund (50 Jahre Diözesanstelle)

30.10. Passau – Dom
 Pontifikalmesse 100 Jahre DJK im Bistum Passau

31.10. Waldkirchen – Pfarrkirche
 Pontifikalmesse „10für10“-Treffen

November

1.11. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Allerheiligen
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2.11. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Allerseelen

5.11. Passau – Home Base
 Pontifikalmesse Einweihung und Segnung  
 der Home Base Passau

8.11. Altötting – Administration – Tillykapelle
 Pontifikalandacht zur Überführung des verstorbenen  
 Bischof em. Wilhelm Schraml

13.11. Passau-St. Paul – Pfarrkirche
 Pontifikalmesse Firmung für Erwachsene

14.11. Passau – Dom
 Pontifikalandacht Abend der Zeugen

15.11. Altötting – Basilika
 Pontifikalrequiem mit Beisetzung von  
 Bischof em. Wilhelm Schraml in der Anbetungskapelle

19.11. Passau – Dom
 Pontifikalrequiem zum Tod von Bischof em. Wilhelm Schraml

21.11. Passau – Dom
 Pontifikalandacht „Gebetstag für Opfer sexuellen Missbrauchs“

24.11. Regensburg – Priesterseminar
 Pontifikalmesse Pastoralkurs Priesterseminar Regensburg

28.11. Passau – Dom
 Pontifikalmesse 1. Adventsonntag mit TV-Übertragung

Dezember

4.12. Altötting – Basilika
 Pontifikalmesse Diakonenweihe

4.12. Triftern – Pfarrkirche
 Pontifikalmesse zum 45. Todestag von P. Possenti Weggartner

5.12. Breitenberg – Pfarrkirche
 Pontifikalmesse 300 Jahre Pfarrei St. Raymund Breitenberg

9.12. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
 des Bischöfl. Ordinariates

10.12. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
 des Caritasverbandes Passau

12.12. Passau – Dom
 Pontifikalmesse 2. Advent mit TV-Übertragung

17.12. Passau – Priesterseminar
 Pontifikalmesse Propädeutikum

19.12. Kumreut – Pfarrkirche
 Pontifikalmesse 115 Jahre Kirche Kumreut und  
 100 Jahre Pfarrei St. Josef Kumreut

22.12. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Gisela-Schulen, Passau-Niedernburg

23.12. Passau – Priesterseminar
 Pontifikalmesse Akolythenbeauftragung
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24.12. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Christmette mit TV-Übertragung

25.12. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Weihnachten mit TV-Übertragung

25.12. Passau – Dom
 Pontifikalvesper Weihnachten

26.12. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Hl. Stephanus mit TV-Übertragung

31.12. Passau – Dom
 Pontifikalmesse Jahresschluss mit TV-Übertragung

52 
Bekanntgabe der Weihekandidaten

Am Samstag, 25. Juni 2022, wird H. H. Bischof Dr. Stefan Oster SDB um 9.30 
Uhr im Hohen Dom zu Passau folgende Diakone aus dem Priesterseminar 
St. Stephan für die Diözese Passau zu Priestern weihen:

H. H. Diakon Peter Bosanyi
aus der Pfarrei Maria Himmelfahrt in Vornbach

H. H. Diakon Stefan Jell
aus der Pfarrei St. Johannes der Täufer in Wegscheid

H. H. Diakon Jan Kolars
aus der Pfarrei St. Anna in Neuschönau

Die Weihekandidaten sind am Sonntag, 19. Juni 2022, bei allen Gottesdiens-
ten, auch am Vorabend, bekanntzugeben. In den Fürbitten möge an die 
Weihekandidaten gedacht werden.

53 
Schlichtungsstelle für die Diözese Passau

Gemäß der Ordnung für Schlichtungsverfahren zur Beilegung von Streitig-
keiten zwischen Dienstgebern und Mitarbeitern aus dem Arbeitsverhältnis 
(Amtsblatt 2001, Folge 5) in der derzeit gültigen Fassung besteht in der Di-
özese Passau eine Schlichtungsstelle. Die Schlichtungsstelle ist zuständig 
im Bereich kirchlicher Einrichtungen in der Diözese Passau und im Bereich 
überdiözesaner Einrichtungen, die ihren Sitz im Gebiet der Diözese Passau 
haben, für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen kirchlichen Mitarbei-
tern und ihren Dienstgebern aus dem Arbeitsverhältnis, soweit diese dem 
Regelungsbereich der Bayer. Regional-KODA unterfallen.
Die Schlichtungsstelle hat ihre Geschäftsstelle in der Rechtsabteilung der 
Diözese Passau, Domplatz 7, 94032 Passau, Tel.: (08 51) 3 93-12 00.

Aufgrund eines gemeinsamen Vorschlages der Beisitzer der Schlichtungs-
stelle hat der Hochwürdigste Herr Bischof Dr. Stefan Oster SDB für die Amts-
zeit vom 01.05.2022 bis 30.04.2026
Herrn Horst Mayerhofer, Direktor am Arbeitsgericht Passau,
zum Vorsitzenden und
Frau Jutta Gahbauer, Richterin am Arbeitsgericht Passau,
zur Stellvertretenden Vorsitzenden
ernannt.

Der Generalvikar hat gem. § 3 Abs. 3 S. 1 der Schlichtungsordnung zu Bei-
sitzern bestellt:
Herrn Markus Biber, Betrieblicher Datenschutzbeauftragter 
Herrn Hans Mandl, Leiter der Besoldungsstelle 
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als deren Stellvertreter:
Herrn Dr. Hubert Pöschl, Theologischer Referent des Bischofs 
Herrn Markus Sturm, Bischöflicher Visitationssekretär

Der Vorstand der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft Abteilung A (DiAG - 
MAV-A) im Bistum Passau hat gem. § 3 Abs. 3 S. 2 der Schlichtungsordnung 
zu Beisitzern bestellt:
Herrn Andreas Nock, Vorsitzender der Mitarbeitervertretung für pastora-
le Dienste in der Diözese Passau
Herrn Jürgen Weikl, Mitglied der Mitarbeitervertretung beim Bischöfli-
ches Ordinariat
als deren Stellvertreter:
Frau Tina Beck, Mitglied der Vorstandschaft der DiAG – MAV - A
Herrn Ralph Müller, Vorsitzender der Mitarbeitervertretung beim Bi-
schöflichen Ordinariat Passau

Der Generalvikar

54 
Hinweise zur Durchführung der Aktion Renovabis 2022

Hinweise zur Durchführung der Renovabis-Aktion 2022 
„Dem glaub‘ ich gern!“ – so lautet das Leitwort der Renovabis-Jahresaktion 
2022. Es setzt den Fokus auf die Weitergabe des Glaubens in der heutigen 
Zeit. Jetzt, im Frühjahr 2022, herrscht Krieg mitten in Europa und das for-
dert uns dazu heraus, darüber nachzudenken, wie eng wir tatsächlich in 
Ost und West miteinander verbunden sind: durch den christlichen Glau-
ben, durch das Gebet, durch das Mit-Leiden und durch gelebte Nächstenlie-

be. Gerade jetzt brauchen die Menschen in der Ukraine und auf der Flucht 
in den Nachbarländern unsere Solidarität. Renovabis hilft hier mit langjäh-
rigen Partnern vor Ort zuverlässig und schnell. 
Dabei verliert Renovabis bei aller Sorge um die Ukraine die weiteren Part-
nerländer in Mittel-, Ost- und Südosteuropa nicht aus dem Blick und fördert 
auch dort weiter soziale und pastorale Projekte sowie Projekte im Bildungs-
bereich. Noch immer wird diese Arbeit von den sozialen und finanziellen 
Auswirkungen der Pandemie geprägt. Die Kollekte ist eine wichtige Säule 
zur Finanzierung dieser Projekte. Daher bittet Renovabis alle Katholikinnen 
und Katholiken an Pfingsten um einen solidarischen Beitrag für die Men-
schen im Osten Europas.

Eröffnung der Pfingstaktion
Mit der bundesweiten Eröffnung der Pfingstaktion ist Renovabis 2022 im Bis-
tum Fulda zu Gast. Der Eröffnungsgottesdienst findet am Sonntag, dem 22. 
Mai 2022, mit Bischof Dr. Michael Gerber um 10 Uhr im Dom in Fulda statt. 
Er wird über domradio.de und Bibel-TV live übertragen. Über alle Veranstal-
tungstermine informiert die Webseite: www.renovabis.de/pfingstaktion

Ablauf der Renovabis-Pfingstaktion 2022
Ab Montag, 9. Mai 2022, können die Renovabis-Plakate in der Gemeinde aus-
gehängt werden und die kombinierten Spendentüten/Infoblätter an Got-
tesdienstbesucher oder über den Pfarrbrief verteilt werden. Bitte ergänzen 
Sie die Renovabis-Plakate mit einem zusätzlichen Bildelement (Text „BETEN 
UND HELFEN“ auf einer ukrainischen Fahne), welches Ihnen zur Verfügung 
gestellt wird und eine Verbindung zwischen dem Leitwort und dem Ukrai-
nekrieg schafft. Bitte kleben Sie es an der Stange des Verkehrsschild-Pik-
togramms auf. Das jeweils zur Plakatgröße passende Element können Sie 
auch herunterladen. www.renovabis.de/material/material-herunterladen

Renovabis-Pfingstnovene
Die Pfingstnovene 2022 mit dem Titel „Gottes Geist schenkt Einheit“ wurde 
von Pero Sudar (emeritierter Weihbischof in Sarajevo) verfasst. Mit ihren 
elf Novenen-Andachten und den Ausschnitten aus dem Richter-Fenster im 
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Kölner Dom hilft sie bei der spirituellen Vorbereitung auf das Pfingstfest. 
Renovabis-Erzbischof Dr. Heiner Koch empfiehlt sie Pfarreien, Familienkrei-
sen, Gruppen und Verbänden als Gebetsbrücke in den Osten Europas. Sie 
eignet sich aber genauso für das individuelle Gebet. Die Novene können Sie 
auch digital herunterladen, zusätzlich in kroatischer und englischer Spra-
che. www.renovabis.de/pfingstnovene

Siebter Sonntag der Osterzeit:  
Samstag und Sonntag, 28./29. Mai 2022
Am Wochenende vor Pfingsten soll in den Gemeinden der Aufruf der deut-
schen Bischöfe in allen Gottesdiensten – auch in den Vorabendmessen – 
verlesen werden. Auch in der Predigt ist ein Hinweis auf die Pfingstkollekte 
von Renovabis hilfreich. Predigthilfen und Fürbitten-Vorschläge finden Sie 
online unter www.renovabis.de/gottesdienst 
Bitte verteilen Sie die Spendentüten und Infoblätter mit dem Hinweis, dass 
die Spende für die Menschen in Osteuropa am Pfingstsonntag gesammelt 
wird und dass die Spende auch zum Pfarramt gebracht oder auf ein Reno-
vabis-Spendenkonto überwiesen werden kann.

Renovabis-Kollekte am Pfingstwochenende, 4./5. Juni 2022
Am Pfingstsonntag, dem 5. Juni 2022, sowie in den Vorabendmessen am 
4. Juni 2022, wird in allen katholischen Kirchen die Renovabis-Kollekte für 
Osteuropa gehalten. Allgemein wird gebeten, verstärkt auf Überweisungs-
möglichkeiten oder die Abgabe von Barspenden in den Spendentüten oder 
besonders gekennzeichneten Umschlägen hinzuweisen. Auf Wunsch der 
deutschen Bischöfe wird die Renovabis-Kollekte für die Aufgaben der Soli-
daritätsaktion Renovabis ohne jeden Abzug an die Bistumskasse weiterge-
geben. Diese Überweisung soll innerhalb eines Monats mit dem Vermerk 
„Renovabis 2022“ erfolgen. Die Bistumskasse leitet die Beträge unverzüg-
lich an Renovabis weiter.
Sie können individuelle Kollekten oder Spenden von Gruppen auch direkt 
an Renovabis spenden. Das geht per: www.renovabis.de/pfingstspende 
oder: Renovabis e.V., Bank für Kirche und Caritas eG, DE94 4726 0307 0000 
0094 00, GENODEM1BKC

Weitere Informationen:
Die Gemeinden erhalten im April ein Materialpaket mit Informationen, Pla-
katen und Textvorschlägen zur Renovabis-Aktion. Eine Übersicht über alle 
Materialien gibt die Webseite www.renovabis.de/material. Alle Aktionsma-
terialien liegen auch dort online zum Herunterladen bereit. Über alle Ver-
anstaltungstermine informiert auch die Webseite: 
www.renovabis.de/pfingstaktion.

55 
Freie Pfarrverbände

Zur Besetzung zum 1.9.2022 stehen an:
 
Pfarrverband Haidmühle
mit den Pfarreien Haidmühle – St. Maximilian; Bischofsreut – St. Valentin 
sowie der Expositur Philippsreut – St. Karl Borromäus
(Handbuch: S. 181-182; 155-156; 226-227)
 
Priester, die an der Übernahme des Pfarrverbandes interessiert sind, mögen 
ihre Bewerbung bitte bis Freitag, 27. Mai 2022, an H. H. Bischof Dr. Stefan 
Oster SDB einreichen.
(Wurde vorab per E-Mail versandt.)
 
Pfarrverband Otterskirchen
Mit den Pfarreien Otterskirchen – St. Michael, Rathmannsdorf – St. Ulrich 
und Windorf – St. Jakobus der Ältere
(Handbuch: S. 983 – 985; 993 – 995; 1016 – 1018)
 
Priester, die an der Übernahme des Pfarrverbandes interessiert sind, mögen 
ihre Bewerbung bitte bis Mittwoch, 08. Juni 2022, an H. H. Bischof Dr. Stefan 
Oster SDB einreichen.
(Wurde vorab per E-Mail versandt.)
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56 
Betriebsausflug / Wandertag

Für den Betriebsausflug des Jahres 2022 gelten in Abweichung von der an-
sonsten generell geltenden diesbezüglichen Regelung folgende Bestim-
mungen. 

1.	 Betriebsausflug	2022
 Die für den Betriebsausflug geltenden Bestimmungen in den Arbeitsver-

traglichen Regelungen und Sonderregelungen für die Beschäftigten der 
Diözese Passau gelten nicht für das Jahr 2022, sondern werden begrenzt 
für dieses außer Kraft gesetzt. 

2.	 Wandertag	2022
 Für die Beschäftigten wird aus Gründen der Infektionsprävention wäh-

rend der Corona - Pandemie seitens des Dienstgebers im Jahr 2022 statt 
des ansonsten üblichen Betriebsausfluges ein sog. „Wandertag“ durch-
geführt.  

 Der Wandertag zielt pandemiebedingt bewusst auf die Vermeidung grö-
ßerer Menschenansammlungen und die Durchführung eines gemeinsa-
men Ausfluges in kleinen / kleinsten Gruppen auf Ebene der Abteilun-
gen und Referate. Die organisatorische Leitung und Umsetzung liegt bei 
den jeweiligen Abteilungsleitern / Referatsleitern. 

 Der Wandertag findet statt am 21.07.2022. Soweit dienstliche Gründe für 
einzelne Abteilungen oder Beschäftigtengruppen die Durchführung an 
diesem Termin nicht zulassen, wird in Absprache des jeweiligen Dienst-
stellenleiters mit dem Generalvikar ein anderer Termin gewählt.

 Nach einem gemeinsamen Gottesdienst um 07:30 Uhr im Dom mit 
Hochwürdigstem Herrn Bischof Dr. Stefan Oster SDB machen sich die 
Kleingruppen auf den Weg zu ihren Zielen für diesen Tag. Für die Wahl 
des Inhaltes, der Dauer und der Ziele des Wandertages werden grund-
sätzlich keine Vorgaben gemacht. Es wird aber angeregt, diesen im Sin-
ne eines „Wandertages“ im näheren Umfeld der Stadt Passau durchzu-
führen. 

 Die Diözese Passau beteiligt sich an der Deckung der Kosten für die 
Durchführung des Wandertages mit einer Kostenpauschale in Höhe von 
20,00 € je Beschäftigtem/r. Dieses Bugdet wird dem jeweiligen Abtei-
lungsleiter / Referatsleiter zur Verwaltung in der Umsetzung des Wan-
dertages für seine Abteilung zur Verfügung gestellt. Darüberhinausge-
hende Kosten sind von den Teilnehmern zu tragen. 

 Die Teilnahme am Wandertag erfolgt für die Beschäftigten freiwillig. 
Beschäftigte, die am Betriebsausflug teilnehmen, werden von der Er-
bringung der für diesen Tag ansonsten zu erbringenden Arbeitsleistung 
freigestellt, soweit diese in die Zeit des Betriebsausfluges fällt. Beschäf-
tigte, die nicht am Betriebsausflug teilnehmen, bleiben im Rahmen der 
für sie geltenden arbeitsvertraglichen Verpflichtungen zur Erbringung 
ihrer Arbeitsleistung verpflichtet.

 Diese Regelung gilt auch für Teilzeitbeschäftigte, insbesondere auch ge-
ringfügig Beschäftigte. 

 Dauert der Wandertag länger als das auf den Wochentag des Wander-
tags fallende Maß der mit dem / der Beschäftigten vereinbarte Arbeits-
zeitmaß und / oder findet der Betriebsausflug an einem anderen Tag als 
dem mit dem / der Beschäftigten vereinbarten üblichen Arbeitstag statt, 
erhalten Vollzeit- wie Teilzeitbeschäftigte die entsprechend ihrem Ar-
beitszeitmaß durchschnittlich auf einen Arbeitstag anfallende Arbeits-
zeit gutgeschrieben, jedoch mindestens in Höhe von 1 Stunde. 

 

Passau, 31.05.2022

Josef Ederer
Generalvikar
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57 
Richtlinie Arbeitskleidung

I.	 Die	Richtlinie	Arbeitskleidung	vom	25.5.2020	 (s.	Amtsblatt	 für	das	
Bistum	Passau,	Folge	5	vom	25.	Mai	2020,	S.	222	ff.)	wird	wie	 folgt	
neu gefasst: 

Richtlinie Arbeitskleidung (Schutz- und Dienstkleidung)
Diese Richtlinie regelt die Bereitstellung, das Tragen und die Pflege von 
Arbeitskleidung. Sie ist gültig bis zu ihrem vollständigen oder teilweisen 
Widerruf.
Der Begriff der Arbeitskleidung umfasst alle Kleidungsstücke, die von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bischöflichen Ordinariats Passau 
(nachfolgend einheitlich „Mitarbeiter“ genannt) während der Ausübung 
ihrer Tätigkeit getragen werden. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der 
Schutzkleidung und der sonstigen Dienstkleidung. 
Grundsätzlich soll die Arbeitskleidung die Mitarbeiter vor den von ihrer 
Tätigkeit ausgehenden Gefahren schützen, ein ordentliches und einheit-
liches Erscheinungsbild der Mitarbeiter vermitteln und die Zugehörigkeit 
zum Dienstgeber unterstreichen.

1. Geltungsbereich
Diese Richtlinie gilt in persönlicher Hinsicht für die unten aufgeführten 
Mitarbeiter/-innen der Diözese Passau einschließlich der Auszubildenden 
in diesen Bereichen. 

Diese Richtlinie gilt in sachlicher Hinsicht für alle Kleidungsstücke, die 
dem Schutz der Mitarbeiter/-innen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit dienen 
(sog. Schutzkleidung) und damit während der Arbeitszeit getragen werden 
müssen. Sie gilt aber auch für alle Kleidungsstücke, die diesen Schutzzweck 
nicht erfüllen, aber im Sinne der Corporate Identity getragen werden sollen 
(sog. Dienstkleidung). 

2. Überlassen der Schutz- und Dienstkleidung

2.1. Schutzkleidung 
Der Dienstgeber stellt seinen Mitarbeiter/-innen insbesondere folgende 
Schutzkleidung – unter Berücksichtigung der jeweils konkret übertrage-
nen Tätigkeit und der jeweils geltenden gesetzlichen bzw. berufsgenossen-
schaftlichen Unfallverhütungsvorschriften und der einschlägigen Hygiene-
vorschriften – zur Verfügung: 
 

Bereich: Schutzkleidung:

Notfallseelsorge Sicherheitsschuhe

Reinigungskraft Pantoletten mit rutschfester Sohle, vorne 
geschlossen, Fersenriemen

Küchenkraft Kochjacke mit Knopfleiste und Kugelknöpfen 
Thermojacke 
Schuhe mit rutschfester Sohle, vorne ge-
schlossen, Fersenriemen 
Schnittschutzhandschuhe

Hausmeister / Schreiner/ 
Mitarbeiter der Gebäude-
bewirtschaftung

Helm 
Kappe mit Schild
Winter-Kopfbedeckung
Schutzbrille
Gehörschutz
Staubschutzmaske u.ä.
Winterjacke 
Softshelljacke für Übergangszeit
Regenschutz, -stiefel 
Sicherheitsschuhe (Sommer- und Winterva-
riante)

Außendienst Helm
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Arbeitssicherheit Helm
Sicherheitsschuhe
Softshelljacke

Forst-, Baureferat Kappe mit Schild 
Winter-Kopfbedeckung
Schutzbrille
Gehörschutz
Winterjacke
Sicherheitsschuhe (mit Durchtritt sicherer 
Sohle und Stahlkappe) 

Waldarbeiter Schutzhelm 
Winter-Kopfbedeckung
Gesichts-/Augenschutz
Gehörschutz
Arbeits-/Forstjacke 
Winterjacke
Schnittschutzhose
Schnittschutzjacke
Schnittschutzhandschuhe 
Sicherheitsschuhe 

Der Dienstgeber kann die Ausstattung mit Schutzkleidung – ggf. auch ab-
weichend von der Richtlinie – nach den Erkenntnissen einer jeweils durch-
zuführenden Gefährdungsbeurteilung anpassen. 
Der Dienstgeber stellt jedem Mitarbeiter in den o. g. Bereichen die dort 
genannte Schutzkleidung unentgeltlich und in angemessener Menge zur 
Verfügung. Die konkrete Menge bestimmt der jeweilige Dienstvorgesetzte. 
Der Mitarbeiter ist verpflichtet, diese Dienstkleidung bei der Erbringung 
seiner Arbeitsleistung für den Dienstgeber zu tragen. Eine Nutzung für pri-
vate Zwecke ist nicht erlaubt.
Die Beschaffung erfolgt nach dem unten beschriebenen Verfahren nach 
Auswahl des Dienstgebers. Davon ausgenommen ist die Beschaffung der 
Schuhe. Der jeweilige Mitarbeiter ist berechtigt, sich seine Schuhe selbst 
auszusuchen; allerdings müssen diese den Vorgaben und Anforderungen 
des Dienstgebers genügen. Auf den Kaufpreis erhält jeder Mitarbeiter dann 

nach Antrag einen Zuschuss in Höhe von maximal € 50,00 und für Sicher-
heitsschuhe in Höhe von maximal € 90,00. Eine höhere Zuzahlung ist nach 
Vorlage eines ärztlichen Attestes, aus dem sich die spezielle medizinische 
Notwendigkeit für eine höherwertigere und damit teurere Ausstattung er-
gibt, möglich. 

2.2 Dienstkleidung 
Der Dienstgeber stellt seinen Mitarbeiter/-innen weiterhin folgende Dienst-
kleidung zur Verfügung

Bereich: Dienstkleidung:

Notfallseelsorge Sicherheitsjacke

Reinigungskraft Kasack

Küchenkraft Kasack
Berufs-/Arbeitshose
Kochschürze
Kopfbedeckung

Servicekraft Poloshirt oder Bluse 
Bistroschürze

Hausmeister Arbeitsjacke 
Arbeitshose (lang und kurz)
Poloshirt
Sweatshirt

Schreiner Arbeitshose (lang)
Poloshirt

Außendienst Allwetterjacke 

Forst-, Baureferat Forstbundhose / Forsthose
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Waldarbeiter Allwetterjacke 
Forstbundhose / Forsthose  

Verwaltungsleitung Gehörschutz
Softshelljacke
Sicherheitsschuhe
Bauhelm
Handschuhe
Taschenlampe
Fernglas

Dommesner/-innen Jacke 

Domaufsicht Jacke 
Mantel 
Softshelljacke
Hemd

Jugendarbeit Shirts 
Warnwesten 

Veranstaltungsdienst, 
sog. „Außenauftritt“  
(z.B. Jugendamt)

Shirts 

Die Mitarbeiter/-innen in diesen Bereichen erhalten die jeweilige Dienst-
kleidung vom Dienstgeber unentgeltlich und in angemessener Menge. Die 
konkrete Menge bestimmt der jeweilige Dienstvorgesetzte. Der Dienstvor-
gesetzte entscheidet auch über die konkrete Ausstattung (insbesondere Far-
be) der Kleidung; das Logo des Bistums Passau wird in Weiß aufgedruckt. Er 
bestimmt auch, inwieweit das Tragen der Kleidung verpflichtend ist. Eine 
Nutzung für private Zwecke ist nicht erlaubt. 

2.3. Beschaffung und Rückgabe 
Die Kleidung wird – mit Ausnahme der Schuhe (vgl. Ziffer 2., 2.1.) – über 
die Hauptabteilung Finanzen und Bau/Baureferat beschafft. Dazu wird ein 

Warenkorb eingerichtet, der in der Verantwortung des Baureferats geführt 
und erforderlichenfalls verändert wird. 
Ein Kostenersatz für anderweitig beschaffte Arbeitskleidung erfolgt nicht.
Bestellungen können zweimal jährlich (in der Zeit vom 1. bis 31. März bzw. 
vom 1. bis 30. September) über den Dienstvorgesetzten abgegeben werden. 
Außerhalb dieses Zeitrahmens sind Bestellungen nur bei Neueinstellungen 
(als Erstausstattung) oder bei dringender Ersatzbeschaffungen für kaputt 
gegangene Kleidung möglich; übergangsweise kann der Dienstgeber auch 
gebrauchte Kleidung zur Verfügung stellen. 
Der Mitarbeiter / die Mitarbeiterin hat mit seiner / ihrer Dienstkleidung sorg-
sam umzugehen. Er / Sie hat darauf zu achten, dass sie weder verschmutzt 
noch verschlissen sind. Verschmutzte Dienstkleidung ist schnellstmöglich 
durch saubere auszutauschen. Der Mitarbeiter / die Mitarbeiterin ist für die 
Reinigung selbst verantwortlich.
Das Eigentum an der Dienstkleidung hat der Dienstgeber (mit Ausnahme 
der Schuhe). Im Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der Mitar-
beiter / die Mitarbeiterin nach Aufforderung durch den Dienstvorgesetzten 
verpflichtet, die Schutz- und Dienstkleidung (mit Ausnahme der Schuhe) 
vollständig und gereinigt zurückzugeben

II. Inkrafttreten / Außerkrafttreten

Die Neufassung der Richtlinie tritt einen Tag nach der Veröffentlichung im 
Amtsblatt in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Richtlinie in der bisher 
geltenden Fassung außer Kraft. Die Richtlinie ist Teil der Arbeitsvertragli-
chen Regelungen und Sonderregelungen für die Beschäftigten der Diözese 
Passau. 

Passau, 31.05.2022

Josef Ederer 
Generalvikar
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Die Kanzlerin  
der Bischöflichen Kurie

58 
Neues Siegel für die Pfarrei Pfarrkirchen, St. Simon und Judas

Die Pfarrei Pfarrkirchen, St. Simon und Judas hat ein neues Siegel fertigen 
lassen.
Gemäß Artikel 5 Diözesansiegelgesetz wird der Abdruck des neuen Siegels 
nachstehend veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt ist das 
neue Siegel zur Verwendung freigegeben.

Abdruck des neuen Siegels der Pfarrei Pfarrkirchen, St. Simon und Judas

Die alten Siegel deren Abdrücke nachstehend veröffentlicht werden, wer-
den für ungültig erklärt und sind außer Gebrauch zu nehmen. Die alten 
Siegel sind im Pfarrarchiv aufzubewahren oder dem Diözesanarchiv zu 
übergeben.

Abdrücke der für ungültig erklärten alten Siegel
der Pfarrei Pfarrkirchen, St. Simon und Judas

59 
Neues Siegel für die Pfarrei Mauerberg, St. Stephanus

Die Pfarrei Mauerberg, St. Stephanus hat ein neues Siegel fertigen lassen.
Gemäß Artikel 5 Diözesansiegelgesetz wird der Abdruck des neuen Siegels 
nachstehend veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt ist das 
neue Siegel zur Verwendung freigegeben.

Abdruck des neuen Siegels der Pfarrei Mauerberg, St. Stephanus
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Das alte Siegel, dessen Abdruck nachstehend veröffentlicht wird, wird für 
ungültig erklärt und ist außer Gebrauch zu nehmen. Das alte Siegel ist im 
Pfarrarchiv aufzubewahren oder dem Diözesanarchiv zu übergeben.

Abdruck des für ungültig erklärten alten Siegels
der Pfarrei Mauerberg, St. Stephanus

Der Finanzdirektor

60 
Photovoltaikanlagen auf Kirchendächern

In der Sitzung des Ordinariatsrats am 17.05.2022 wurde beschlossen, dass 
der Grundsatzbeschluss des Verbots von Photovoltaikanlagen auf Kirchen-
dächern (vgl. Amtsblatt 2021 Folge 7 vom 18.10.2021) aufgehoben wird.
Solaranlagen, d.h. Photovoltaik- sowie thermische Solaranlagen können 
grundsätzlich auf kirchlichen Gebäuden errichtet werden. Dazu ist eine 
ganzheitliche Betrachtung, in Abwägung aller wirtschaftlichen, gestalte-
rischen, ökologischen, denkmalpflegerischen (insbesondere bei Kirchendä-
chern) und baulichen Aspekte notwendig. Diese Betrachtung fließt in den 
stiftungsaufsichtlichen Genehmigungsprozess ein.

Dienstnachrichten

61 
Dienstnachrichten

Schulbeauftragte für das Dekanat Hauzenberg
H. H. Bischof Dr. Stefan Oster SDB hat auf Vorschlag der Schulreferentin ge-
mäß der Dienstordnung der Schuldekane und Schulbeauftragten Frau Ma-
ria Bartl, Gemeindereferentin und Religionslehrerin i. K., erneut zur Schul-
beauftragten für das Dekanat Hauzenberg mit Wirkung vom 1.9.2022 für 
die Dauer von weiteren fünf Jahren ernannt.

Priester
Angewiesen wurde
Pfarrvikar P. Martin Anand Kulanthaisamy MSFS, Pfarrvikar im Pfarrver-
band Fürstenzell, als Pfarrvikar im Pfarrverband Pfarrkirchen mit Wirkung 
vom 13.5.2022.

Ernannt wurde
Pfarrer Dr. Florian Haider, Pfarrer im Pfarrverband Schöllnach, auf Antrag 
des KAB Diözesanverbandes Passau zum KAB Ortspräses im Ortsverband 
Schöllnach mit Wirkung vom 17.6.2022.

Annahme des Amtsverzichts
H. H. Bischof Dr. Stefan Oster SDB hat gemäß Kirchenrecht den Amtsverzicht 
von Msgr. Kajetan Steinbeißer, Pfarrer im Pfarrverband Grafenau und Pro-
dekan für das Dekanat Freyung-Grafenau, auf die Pfarreien Grafenau, Sankt 
Oswald und Neuschönau mit Wirkung vom 1.9.2024 angenommen.
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H. H. Bischof Dr. Stefan Oster SDB hat gemäß Kirchenrecht den Amtsverzicht 
von Pfarrer Adolf Martin Ortmeier, Pfarrer im Pfarrverband Eichendorf 
und Prodekan für das Dekanat Pfarrkirchen, auf die Pfarreien Eichendorf, 
Adldorf, Dornach, Hartkirchen und die Expositur Indersbach mit Wirkung 
vom 1.9.2022 angenommen.

Im Herrn sind verschieden

H. H. Pfarrvikar Werner Eckstein
Seelsorger in der Fachklinik für Amputations- und Schmerzmedizin

in Osterhofen und Seelsorgsaushilfe im Pfarrverband Osterhofen
geb. am 2.3.1966

gest. 4.4.2022

H. H. Pfarrer Alois Kaiser
Pfarrer im Pfarrverband Haidmühle

geb. am 26.1.1959
gest. 20.5.2022

H. H. BGR Gotthard Würzinger
Pfarrer im Pfarrverband Otterskirchen

geb. am 13.1.1956
gest. 23.5.2022

R.I.P.

Diakone
Angewiesen wurde
Diakon Benjamin Bößenroth, Ständiger Diakon mit Zivilberuf im Pfarrver-
band Reischach, als Ständiger Diakon im Hauptberuf in der Pfarrei Winhö-
ring mit Wirkung vom 1.9.2022.
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